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Vorwort 

Herzlich bedanken möchte ich mich bei meiner ehemaligen Kollegin Beate Gebhardt, 

die mir mit ihrem wachen Blick und ihrer motivierenden Art eine gute Hilfe bei der 

Fertigstellung der vorliegenden Arbeit gewesen ist.  

Ein herzliches Dankeschön auch dem Mann meiner ehemaligen Kollegin Esther Miro, 

Joachim Miro, der sich in der Endphase der Fertigstellung dieser Arbeit ohne Rück-

sicht auf übliche Arbeitszeiten und auch generell um ein ansprechendes Äußeres 

derselben gekümmert hat. 

In unserer ambulanten Arbeit bei einem freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe in 

Hamburg ist das Thema Hilfeplanung stets der Mittelpunkt unserer Arbeit gewesen. 

Vieles haben wir gut auf den Weg gebracht, manches ist besser zu machen. Worum 

es sich dabei handelt und wie es gehen könnte, soll diese Arbeit mit in den Blick 

nehmen. 

 

Einleitung 

„Recht und Sozialpädagogik stellen unterschiedliche Sinnsysteme mit jeweils eigener 

Logik dar. […] Im KJHG kommen die beiden Sinnsysteme Recht und Sozialpädago-

gik zusammen.“1 (Merchel, 2006: 11 f.)2. Im Januar 1991 erfolgte die Reform des 

SGB VIII3. Die leitenden Begriffe des Jugendwohlfahrtgesetzes4 (JWG) wurden ab-

gelöst (Leonhardt, 2001: 4) durch die Sicht des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 

(KJHG) der Jugendhilfeeinrichtungen der öffentlichen und freien Träger als Dienst-

leistungsträger: von Hilfe, Kontrolle und Eingriff hin zu den Begriffen Partizipation, 

Zielorientierung, Kooperation, Transparenz und Verbindlichkeit (Schwabe, 2008: 44). 

Mehr als das JWG möchte das KJHG Gefährdungstatbestände in Bezug auf Kinder 

und Jugendliche zurückdrängen und Leistungstatbestände ausbauen und differenzie-

                                            
1 alle Zitate werden in dieser Arbeit kursiv geschrieben. Wenn im Original stellenweise eine kursive Schreibweise gebraucht 

wird, obwohl das Zitat sonst nicht kursiv gedruckt ist, wird von der Verfasserin ein Hinweis darauf gegeben 

2 vgl. auch Maas, 1994: 1 

3 im Weiteren auch Kinder- und Jugendhilfegesetz, abgekürzt KJHG, genannt, wie es in der  sozialpädagogischen Praxis übli-

cherweise gehandhabt wird 

4 im Folgenden aufgeführt unter dem Kürzel JWG 
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ren, insbesondere die Individualleistungen, die Hilfen zur Erziehung5 (HzE), und die 

allgemeine Förderung (Maas, 1994: 159). Zeitgleich eröffnete das Rationalisie-

rungsmodell für die Kommunalverwaltungen der Kommunalen Gemeinschaftsstelle 

für Verwaltungsvereinfachung6 (KGSt) eine Diskussion über die Möglichkeiten der 

Steuerung der immer knapper gewordenen finanziellen Ressourcen (Maas, 1996: 

31). Im Zuge der immer stärker gewordenen Bedeutung der ökonomischen Kriterien 

in der sozialen Arbeit erhielten auch die Begriffe Effizienz und Qualitätssicherung 

eine größere Relevanz. Während in wirtschaftlichen Betrieben die Kontrolle der Ar-

beit gewöhnlich nicht in Frage gestellt wird, haben Fachkräfte der sozialen Einrich-

tungen und Träger immer wieder hervorgehoben, dass die soziale Arbeit nicht kon-

trollierbar oder messbar sei. Es sei die Einmaligkeit von Menschen und Lebenssitua-

tionen zu beachten, wodurch schematische Handlungen oder formale Programme in 

der Arbeit mit den Adressatinnen und Adressaten7 nicht möglich seien (Bergen, 

1997: 4). Das KJHG hat mit dem Hilfeplan nach § 36 Abs. 2 ein Instrument der Quali-

tätssicherung eingeführt, das die Beteiligung der Personensorgeberechtigten und der 

Betroffenen sicherstellen und eine regelmäßige Überprüfung der Eignung und Not-

wendigkeit der Hilfe gewährleisten soll. „Der Gesetzgeber verfolgt drei wesentliche 

Zielsetzungen: mehr Zusammenarbeit, mehr Beteiligung von Kindern, Jugendlichen 

und ihren Familien und mehr Fachlichkeit im Sinne planvoller Hilfe.“ (Hillmeier, 2000: 

3).8 Das Hilfeplanverfahren in der Kinder- und Jugendhilfe stellt zum einen ein 

rechtsstaatliches Verfahren dar, das legitimieren soll, dass Personensorgeberechtig-

te für die Erziehung ihrer Kinder Hilfe erhalten, die aus Steuermitteln finanziert wird. 

Darüber hinaus ist es ein kommunikativer Prozess, bei dem sich Professionelle und 

Adressatinnen und Adressaten um passende Lösungen für die Bewältigung von 

schwierigen Situationen bemühen (Schwabe, 2008: 26). Möglichkeiten und Grenzen 

der o. g. Ansprüche an die Hilfeplanung sollen in dieser Arbeit dargestellt und disku-

tiert werden. 

                                            
5 nachfolgend abgekürzt mit HzE 

6 im Weiteren abgekürzt als KGSt 

7 gemäß den HAW-Grundsätzen zum geschlechtsspezifischen Formulieren werden in dieser Arbeit weibliche und männliche 

Bezeichnungen in voll ausgeschriebener Form verwendet, wenn die Aussage sich auf beide Geschlechter gleichermaßen be-

zieht. Wenn inhaltlich eine Personenbezeichnung im Plural möglich ist, wird diese verwendet, sofern sie geschlechtsneutral ist 

(vgl. Koller-Tejeiro, 2008: 7) 

8 vgl. auch Schmid, 2004: 2, 32 
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Das erste Kapitel dient der Beschreibung der gesetzlichen Grundlagen bezüglich der 

Hilfeplanung. Dabei handelt es sich um die Gesetzesgrundlage des § 36 KJHG wie 

auch weiterführender Gesetzesgrundlagen. Im folgenden zweiten Kapitel wird die 

Implementierung der gesetzlichen Vorgaben in die Praxis vorgestellt und analysiert. 

Dabei handelt es sich um das Beispiel der Arbeitshilfe zur Hilfeplanung nach § 36 

KJHG des Amts für Jugend der Freien und Hansestadt Hamburg9 für die örtlichen 

bzw. bezirklichen Jugendämter. Im dritten Kapitel werden der Qualitätsbegriff in der 

sozialen Dienstleistungsarbeit und verschiedene Methoden der Qualitätsentwicklung 

aus mehreren Perspektiven vorgestellt. Auch die „Zuarbeiten“ sind in der sozialen 

Arbeit von entscheidender Bedeutung und können die Entwicklung eines Hilfepro-

zesses entscheidend beeinflussen. Im vierten Kapitel geht es um die Methoden und 

Möglichkeiten einer angemessenen Zielentwicklung bezüglich der Hilfeplanung nach 

§ 36 KJHG, da die schwache Aussagekraft und Ungenauigkeit von Zielaussagen in 

der sozialen Praxis immer wieder bemängelt wird. Auch die mangelnde Beteiligung 

der Betroffenen an der Zielentwicklung wird von den an der Hilfeplanung beteiligten 

Fachkräften vielfach als zu wenig ausgeprägt eingeschätzt. Das diesbezügliche Kapi-

tel soll verschiedene Methoden darstellen und dazu anregen, bislang nicht genutzte 

Möglichkeiten auszuprobieren. Eine Schlussbetrachtung beendet die vorliegende 

Arbeit. 

 

1. Gesetzliche Grundlagen für die Hilfeplanung 

Schon Ende der 60er bzw. Anfang der 70er Jahre d. v. J. stellte sich für die sozialpä-

dagogischen Fachkräfte, deren Arbeit das JWG zur Grundlage hatte, die Frage, wie 

mit dem „Handeln in Unsicherheit“ (Merchel, 2006: 16) umzugehen sei, da Situatio-

nen und Problemkonstellationen oft unterschiedlich gedeutet werden können. Die 

zentrale Frage der damaligen Zeit war die nach einer „fachlichen Qualifizierung und 

einer nachdrücklichen Verbesserung der Rationalität von Entscheidungen durch eine 

Verwissenschaftlichung des Entscheidungsvorgangs.“ (ebd.: 17). Dies sollte durch 

„Planung“  realisiert werden. Die Planung sollte in der Weise erfolgen, dass die Ge-

schichte der Betroffenen analysiert werden sollte mit dem Ziel, herauszufinden, wo-

durch die Probleme und Schwierigkeiten entstanden seien. Darauf bezogen sollte 

                                            
9 siehe Anhang, Abb. 1: Anhang 3-161. Im Original sind keine Seitenzahlen vorhanden 
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eine „psychosoziale Diagnose“ erstellt werden10, um auf deren Grundlage einen „Er-

ziehungsplan“ ausarbeiten zu können, der 1974 nach § 55 JWG als „Gesamtplan“ 

gesetzliche Verpflichtung wurde. 1977 forderte ein Referentenentwurf bezüglich „Un-

tersuchung und Gesamtplan“ nach § 41 JWG eine möglichst genaue Ursachenbe-

stimmung im Vorfeld einer erzieherischen Hilfe, um die Zielgenauigkeit von pädago-

gischen oder therapeutischen Interventionen verbessern zu können. Zudem sollte 

dadurch die Lenkbarkeit der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen erhöht wer-

den. Die der Medizin und Psychotherapie angelehnten Begriffe „Behandlung“ und 

„psychosoziale Diagnose“ wurden in den Fokus gerückt.  

Der Begriff „Hilfeplan“ des KJHG nach § 36 Abs. 2 hat eine andere Färbung. Dort 

werden die Adressatinnen und Adressaten nicht mehr als „Objekte“ verstanden, de-

nen eine „Diagnose“ verständlich gemacht werden muss, damit sie sie annehmen 

und die Hilfe mittragen. Vielmehr geht es um eine Aktivierung der Klientinnen und 

Klienten durch Einbeziehung in einen dynamischen Prozess des Aushandelns des 

Problemverständnisses und der Möglichkeiten, die Hilfe gemeinsam mit den beteilig-

ten Fachkräften zu gestalten ausgehend von der Annahme, dass eine Hilfe dadurch 

am erfolgversprechendsten ist (ebd.: 17 ff.)11. Münder resümiert, dass der Gesetzge-

ber bei dem Hilfeplanverfahren inhaltlich von einem kooperativen prozeduralen Ver-

fahren ausgehe, das grundsätzlich für alle HzE gelte. Nur im Ausnahmefall, bei atypi-

schen Fällen, sei davon abzusehen, insbesondere bei kurzfristigen Hilfen. Insofern 

sei das Hilfeplanverfahren sozialpädagogisch von erheblicher Bedeutung, rechtlich 

aber nicht zwingend notwendig (Münder, 2005: 38 f.). Das KJHG bietet eine Band-

breite von Gesetzen, die die Partizipation der Adressatinnen und Adressaten impli-

ziert: „Wunsch- und Wahlrecht“ gemäß § 5 KJHG, „Beteiligung“ gemäß § 8 KJHG, 

„Mitbestimmung und Mitgestaltung“ gemäß §§ 11 und 12 KJHG und „Mitwirkung“ 

gemäß § 36 KJHG (Hansbauer, 2004: 357). 

 

 

 

                                            
10 vgl. auch Ader, 2006: 32 ff. 

11 vgl. Oechler, 2009: 69 
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1.1 Verfassungsrechtliche Grundlagen 

Art. 6 GG bestimmt das Recht des Kindes auf Erziehung, das Recht und die Pflicht 

der Eltern, das Kind zu erziehen und die Pflicht des Staates, darüber zu wachen12, 

dass die Eltern ihrer Pflicht genügen. Das Wohl des Kindes soll gewahrt sein13. Auf-

grund des Wächteramtes und wegen des Sozialstaatsprinzips14 ist der Staat grund-

sätzlich dazu verpflichtet, die Eltern auf ihre Elternverantwortung hinzuweisen und sie 

zu unterstützen. Aufgabe der Jugendhilfe ist es, diesen Verfassungsauftrag auszu-

führen. Aufgrund des Elternrechts muss das Einverständnis der Eltern bezüglich der 

Unterstützung durch das Jugendamt vorliegen. Zudem sind sie aufgrund dessen voll-

ständig in den Hilfeprozess einzubeziehen. Das Jugendamt hat sich aber nicht nach 

dem Elternwillen, sondern nach den Kindeswohlbestimmungen zu richten. Sollte kein 

Konsens zwischen Eltern und Jugendamt erreicht werden können, sind die Eltern zu 

überzeugen, anderenfalls gibt es für die Hilfegewährung keine Grundlage. Mit wach-

sender Einsichts- und Urteilsfähigkeit muss der Wille des Kindes oder Jugendlichen 

berücksichtigt werden, der das Elternrecht einschränkt (Schmid, 2004: 8 ff.). Insbe-

sondere durch § 36 KJHG werden diese verfassungsrechtlichen Bestimmungen er-

füllt. 

 

1.2 Hilfe zur Erziehung gemäß §§ 27 ff. SGB VIII 

Münder u. a. betrachten die Leistungen nach §§ 11-41 des KJHG als inhaltlichen 

Schwerpunkt des Kinder- und Jugendhilferechts“ (Münder u. a., 2006: 95). Dabei 

stellen die HzE gemäß §§ 27 ff. KJHG ein „Kernstück der Reform des Jugendhilfe-

rechts“ (Münder, 1993: 86) dieser Leistungen dar. Sie werden definiert als „Leis-

tungsangebote für solche Situationen, in denen eine Familie ohne eine pädagogische 

Hilfe von außen eine dem Wohl des Kindes angemessene Erziehung nicht gewähr-

leisten kann.“ (Merchel, 2006: 29). Merchel führt weiter aus, dass zur Einrichtung ei-

ner HzE ein Mangel vorliegen muss, dem mit Hilfe der Ressourcen der Adressatin-

nen und Adressaten abzuhelfen ist. In dem Zusammenhang weist Merchel auf den 

immer stärker in die Jugendhilfe eingebrachten Leitbegriff der „Ressourcenorientie-

                                            
12 Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG 

13 BVerfGE 68, 176, 188 

14 Art. 20 Abs. 1 GG, Art. 28 Abs. 1 GG 
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rung“ hin (ebd.: 30 f.). Maas erklärt, dass § 27 Abs. 1 und 2 KJHG die „Grundnorm 

für die HzE“ bildet (Maas, 1996: 165). Wenn die dort beschriebenen Rechtstatbe-

stände erfüllt sind, ergibt sich der Anspruch auf HzE als Rechtsfolge. Dabei sind 

dann insbesondere die §§ 28-35 KJHG in Betracht zu ziehen. Nach Schmid sind die-

se Hilfen nach § 27 Abs. 2 Satz 2 KJHG untereinander gleichwertig aufgrund des zu 

beachtenden Individualisierungsgrundsatzes (Schmid, 2004: 23). Merchel äußert:  

„Die Indikationsfrage, welche Hilfe für welches Problem die richtige sei, wird durch das KJHG umgeformt in die Forde-

rung nach einem angemessenen Entscheidungsverfahren. Plakativ formuliert: Diejenige Hilfe ist mit größerer Wahr-

scheinlichkeit die richtige, die durch das richtige Verfahren zustande kommt. (Dieser Satz ist im Original kursiv ge-

druckt, sonst ist die Schrift nicht kursiv. Anm. d. Verf.) Weil Akzeptanz durch die Adressaten ein entscheidendes Krite-

rium für den Erfolg einer sozialpädagogischen Hilfe darstellt und weil angesichts der Wahrnehmungsdifferenzen und 

der verschiedenen Interessen der Beteiligten von traditionellen diagnostischen Vorgehensweisen keine wissenschaft-

liche „Objektivität“ bei der Auswahl einer „richtigen“ Hilfe zu erwarten ist, bleibt als Weg zur Lösung der Frage nach 

der angemessenen Hilfe nur der Weg des angemessenen Verfahrens. Die Angemessenheit des Verfahrens bemisst 

sich nach den Verfahrensregelungen des KJHG vor allem an zwei Kriterien: Die Entscheidung muss erfolgen zum ei-

nen nach eingehender Beratung und unter Mitwirkung des Kindes/Jugendlichen und der Personensorgeberechtigten 

sowie zum anderen auf der Grundlage des Zusammenwirkens mehrerer Fachkräfte.“ (Merchel, 2006: 22). 

Das diesbezügliche Verfahren ist in § 36 KJHG geregelt15 (Schmid, 2004: 24). 

 

1.3 Rechtliche Anforderungen an das Verfahren der Hilfeplanung  

       nach § 36 SGB VIII 

Merchel führt aus, dass es bei den HzE als jugendhilferechtliche Individualleistungen 

Kriterien oder rechtsstaatliche Regelungen zu Verfahrensweisen geben muss, durch 

die die jeweilige passende, notwendige Hilfe für Kinder oder Jugendliche ausgewählt 

wird, wenn ein genereller Rechtsanspruch festgestellt worden ist. Aufgrund der Un-

terschiedlichkeit der Problemlagen im sozialpädagogischen Arbeitsfeld könne § 27 

Abs. 1 KJHG nur unbestimmte Rechtsbegriffe verwenden. Es müsse ein Prozess zur 

Bestimmung von Art und Umfang der Hilfe eingeleitet werden, damit die Rechtsnor-

men korrekt angewendet werden (Merchel, 2006: 31 f.). Im Folgenden werden die 

jeweiligen Verfahrensanforderungen zur Bestimmung einer individuellen HzE gemäß 

den Regelungen zur Hilfeplanung nach § 36 KJHG dargelegt. 

                                            
15 vgl. auch Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, 1994: Empfehlungen zur Hilfeplanung nach § 36 KJHG – 

Vorbereitungen und Erstellung eines Hilfeplans -. In: Nachrichtendienst des Deutschen Vereins Nr.9: 317-326. Ergänzungstext 

zu „§ 28 KJHG (Erziehungsberatung)“. In: Nachrichtendienst des Deutschen Vereins, 1996: Nr. 3: 74; zit. n. Merchel, 2006: 35 f. 
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1.3.1 Beratungspflicht der Fachkräfte 

Die Beratungspflicht der Fachkräfte der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfeträger 

gegenüber Kindern, Jugendlichen und ihren Personensorgeberechtigten ergibt sich 

aus § 36 Abs. 1 Satz 1 KJHG. Der Gesetzgeber sieht vor, dass die Adressatinnen 

und Adressaten vor der Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe und vor 

einer notwendigen Änderung von Art und Umfang der Hilfe zu beraten und auf die 

möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen hinzuwei-

sen sind. Nach Schmid besteht die Beratungsaufgabe darin, die Kompetenzen der 

Betroffenen zu stärken, damit sie fundierte Entscheidungen treffen können. Zudem 

sollen sie Alternativen mit überlegen und beurteilen (Schmid, 2004: 65 f.). Münder u. 

a. erwähnen die Notwendigkeit der ermutigenden und befähigenden Beratung und 

Unterstützung, damit eine freie Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe 

möglich wird. Letztlich soll ein „Prozess der Koproduktion“16 entstehen (Münder u. a., 

2006: 480). Die Beratung bezieht sich zu Anfang des Hilfeprozesses auf Sachinfor-

mationen über den Verlauf des Planungsverfahrens der Hilfe, den Umfang von Mit-

wirkungs- und Beteiligungsrechten und die Regelungen zu den Kostenbeiträgen und 

zum Datenschutz (ebd.: 480 ff.). Bei einer favorisierten Hilfe muss den Adressatinnen 

und Adressaten der Grund für die Wahl der betreffenden Hilfe deutlich gemacht wer-

den. Bei einer Unterbringung außerhalb der Herkunftsfamilie soll die Beratung be-

sonders intensiv erfolgen (Schmid, 2004: 66). 

Münder u. a. sehen den Anspruch des Gesetzgebers bislang nur teilweise in der 

Praxis eingelöst, da den Fachkräften der öffentlichen Träger durch die eingeschränk-

ten zeitlichen und finanziellen Mittel oftmals keine ausreichenden Ressourcen zur 

Verfügung stehen (Münder u. a., 2006: 480). 

Mögliche Folgen können sein, dass die Adressatinnen bzw. Adressaten eine einge-

richtete Hilfe als „übergestülpt“ oder „von außen diktiert“ empfinden und sie deshalb 

nicht in der Art mittragen, wie es der Gesetzgeber und die ausführenden Fachkräfte 

erwarten. Möglicherweise ist keine ausreichende Offenheit vorhanden, so dass es 

immer wieder zu Vermeidungsstrategien kommt. Dies kann sich so weit steigern, 

dass die Fachkräfte eine mangelnde Mitwirkung der Hilfeempfänger konstatieren und 

                                            
16 vgl. auch Merchel, 2006: 33 
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es für notwendig halten, im Hinblick auf § 50 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KJHG17 das Fami-

liengericht anzurufen, um einer Gefährdungssituation gemäß § 1666 BGB18 abzuhel-

fen. Bezüglich der Beratungspflicht über Sachinformationen sollte überlegt werden, 

ob den Adressatinnen bzw. Adressaten jeweils zu Beginn eines Hilfeprozesses ein 

Informationsblatt mit den wichtigsten Punkten bezüglich der an sie gestellten Erwar-

tungen, Rechte und Pflichten ausgegeben wird. In der Praxis ist es gemäß der Erfah-

rung der Verfasserin bezüglich der Aufnahmekapazitäten der Betroffenen oft so, 

dass sie im Kontakt mit Behörden unsicher werden, woraus resultiert, dass sie nicht 

so aufnahmefähig wie gewöhnlich sind. Ein Informationsblatt könnte die Möglichkeit 

eröffnen, bedeutsame Punkte im Nachhinein in beruhigter Atmosphäre zu reflektieren 

(Anm. d. V.). 

 

1.3.2 Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte 

Nach § 36 Abs. 2 Satz 1 und 2 KJHG soll die Entscheidung über eine Hilfeart, wenn 

sie für längerfristig eingerichtet werden soll, im Zusammenwirken mehrerer Fachkräf-

te getroffen werden. Sie sollen zusammen mit den Personensorgeberechtigten und 

dem Kind bzw. dem oder der Jugendlichen einen Hilfeplan aufstellen, der den Be-

darf, die zu gewährende Hilfe und die notwendigen Leistungen enthält. Sie sollen 

regelmäßig prüfen, ob die Hilfe weiterhin geeignet und notwendig ist. Münder u. a. 

erklären, dass i. S. d. § 72 Abs. 1 KJHG mindestens zwei Personen eingefordert 

sind, die sich bezüglich ihrer Persönlichkeit, Ausbildung und Vorerfahrung für die 

Aufgabe eignen. Hinsichtlich der Erfordernisse der Aufgabenstellung sollen gemäß  

                                            
17 in der ab 1.9.2009 geltenden Fassung 

18 § 1666 BGB vom 12.07.2008. Stand: BGBl I 2009, Nr. 66, S. 3213-3260, ausgegeben am 08.10.2009. 

Abs. 1:“ Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen gefährdet und sind die Eltern nicht 

gewillt oder nicht in der Lage, die Gefahr abzuwenden, so hat das Familiengericht die Maßnahmen zu treffen, die zur Abwen-

dung der Gefahr erforderlich sind.“ 

[…] 

Abs. 3: „Zu den gerichtlichen Maßnahmen nach Abs. 1 gehören insbesondere 

1. Gebote, öffentliche Hilfen wie zum Beispiel Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe und der Gesundheitsfürsorge in Anspruch 

zu nehmen, 

[…] 

6. die teilweise oder vollständige Entziehung der elterlichen Sorge.“ 
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§ 72 Abs. 1 Satz 3 „Fachkräfte verschiedener Fachrichtungen“ zusammenarbeiten. 

Münder u. a. sprechen in dem Zusammenhang von „Beratung im Fachteam“19. Wenn 

mit Fachkräften außerhalb des Jugendamtes zusammengearbeitet wird, bezeichnen 

Münder u. a. die Besprechung als „Helferkonferenz“ (Münder u. a., 2006: 490 f.). 

Sauter führt aus:  

„Die Träger der freien Jugendhilfe werden vom Fachkräftegebot mittelbar erfasst, insofern ihre Förderung (§ 74 SGB 

VIII), ihre öffentliche Anerkennung (§ 75 SGB VIII), Leistungsvereinbarungen (§ 78 a ff. SGB VIII) und leistungsbezo-

gene Anforderungen „Fachlichkeit“ voraussetzen. Die Eignung von Mitarbeitern beinhaltet eine entsprechende fachli-

che Qualifikation; schon der Gesetzentwurf der Bundesregierung (BT-Drucks. 11/5948 vom 1.12.1989) hat hierzu die 

wesentlichen Berufsgruppen genannt: Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Erzieher, Psychologen, Jugendpsychiater, 

Psychotherapeuten und Pädiater. Daneben sollen weiterhin Personen, „die zwar über keine fachliche Ausbildung, 

aber über eine lange Berufserfahrung verfügen, die hauptberufliche Verwendung in der Jugendhilfe“ ermöglicht wer-

den.“ […] Im Zusammenhang mit der Präzisierung des Schutzauftrags der Kinder- und Jugendhilfe wurde im Weiteren 

die „erfahrene Fachkraft“ eingeführt, die unter bestimmten Voraussetzungen bei der Abschätzung des Gefährdungsri-

sikos eines Kindes oder eines Jugendlichen hinzuzuziehen ist. Hier wird neben einer einschlägigen Berufsausbildung 

insbesondere an die Qualifizierung durch nachgewiesene Fortbildung, Praxiserfahrung im Umgang mit traumatisierten 

Kindern und Problemfamilien, Fähigkeit zur Kooperation, Kompetenz zur kollegialen Beratung und psychische Belast-

barkeit zu denken sein. Hinsichtlich der persönlichen Eignung blieb das SGB VIII zunächst eher unbestimmt. Mit dem 

Kinder- und Jugendhilfeentwicklungsgesetz20 (KICK) vom 8.9.2005 wurde dieser Gesichtspunkt jedoch präzisiert.“ 

(Sauter, 2008: 107 f.). 

Merchel bezeichnet die Arbeitsform der Fachkräfte im Jugendamt als „kollegiale Be-

ratung“ (Merchel, 2006: 83) und stellt den Nutzen der Unterstützung und des Korrek-

tivs für die jeweiligen Fachkräfte heraus (ebd.: 83 ff.). Die Fachverantwortung für den 

Einzelfall bleibt aber bei der fallzuständigen Fachkraft und wird nicht auf das Gesamt-

team übertragen. Die Prozessverantwortung liegt bei der Leitung (ebd.: 91). Die 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter21 (BAGLJÄ) hat bezüglich der 

Anforderungen an eine hauptamtliche Fachkraft die Notwendigkeit einer Grundquali-

fikation, kommunikative Fähigkeiten, interkulturelle, analytische und konzeptionelle22 

Kompetenzen, beraterische Fähigkeiten und praktische Handlungskompetenz, die 

Fähigkeit zur Mitarbeit an der Jugendhilfeplanung und zur sozialraumorientierten 

Ausgestaltung der Jugendhilfe, Kooperationsfähigkeit, Kompetenzen im Bereich der 

Außendarstellung, Bildungskompetenz, Vertretung der Interessen von jungen Men-

schen und Eltern, Beteiligungskompetenz, Medienkompetenz und Bereitschaft zu 

                                            
19 dazu gehören beispielsweise auch Fachkräfte aus der Angebotsberatung oder der wirtschaftlichen Jugendhilfe des Jugend-

amtes 

20 nachfolgend mit KICK abgekürzt 

21 im Weiteren BAGLJÄ genannt 

22 für Qualitätsentwicklung und Evaluation 
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Fortbildung und Supervision benannt (BAGLJÄ, 200523: Kap. 2). Zudem hat die 

BAGLJÄ Empfehlungen zu Umsetzungsmöglichkeiten in der Qualitätsentwicklung 

gegeben: regelmäßige Teambesprechungen, Austausch über Arbeitsprobleme, Su-

pervision, kollegiale Beratung, regelmäßige Planungssitzungen, Klausuren24, aktive 

Personalentwicklung, gemeinsame bzw. abgestimmte Fort- und Weiterbildungsange-

bote, Konzeptionsentwicklung und Fortschreibung, gemeinsame und schriftliche 

Festlegung von Verfahren25, Reflexion der Methodik, einheitliche Formen der Doku-

mentation, regelmäßige Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitergespräche26, Befragung 

unterschiedlicher Zielgruppen und Überprüfung der Beziehungsqualität27, Selbsteva-

luation, Einrichtung von Qualitätszirkeln und Qualitätsverbesserungsgruppen und 

externe Beratung (BAGLJÄ, 2001: S. 14). Van Santen führt an, dass insbesondere 

die Kenntnis der Kooperationspartner, der Zuständigkeiten, der Handlungsmöglich-

keiten und der Informations- und Ablaufstrukturen zu einer funktionierenden Zusam-

menarbeit zwischen dem Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD)28 und anderen Behör-

den beitragen (Santen van, 2006: Kap. 112). Sechinger mahnt in Bezug auf die Ko-

operation zwischen dem ASD und den verschiedenen pädagogischen Institutionen 

und Einrichtungen Phasen der Selbstvergewisserung der Partner bzw. der Gremien 

über Ziele und Absichten der Zusammenarbeit und Vertrauen in die Fachlichkeit der 

jeweils anderen an, um zu guten Ergebnissen zu kommen (Sechinger, 2006: Kap. 

111). Dies erscheint auch der Verfasserin als ein wichtiges Kriterium in der Zusam-

menarbeit zwischen dem ASD und den Freien Trägern, da die Fluktuation in den 

Teams und die Komplexität der Aufgaben zu negativen Auswirkungen auf den Hilfe-

verlauf führen können, wenn keine ausreichende Kommunikation zwischen den 

Fachkräften beider Seiten gepflegt wird (Anm. d. Verf.). 

 

 

                                            
23 Beschluss der 79. Arbeitstagung vom 08. bis 10.11.1995 in Köln; Aktualisierung durch die 97. Arbeitstagung vom 10. bis 

12.11.2004 in Erfurt 

24 um Vereinbarungen über Jahresziele zu treffen 

25 wie bestimmte grundlegende Aufgaben zu erledigen sind 

26 die zukunftsorientiert sind und Zielvereinbarungen für die künftige Arbeit beinhalten 

27 unter Berücksichtigung der Haltungen von Wertschätzung, Echtheit und Einfühlungsvermögen 

28 im Folgenden mit ASD abgekürzt 
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1.3.3 Beteiligung der Adressatinnen und Adressaten 

Die gesetzliche Verpflichtung zur Beteiligung der Personensorgeberechtigten und 

ihrer Kinder ergibt sich aus § 36 Abs. 2 Satz 2 KJHG. Merchel konstatiert:  

„Die Notwendigkeit der Adressatenbeteiligung folgt aus der Tatsache, dass die Adressaten Koproduzenten der 

Dienstleistung „Hilfe zur Erziehung“ sind und dass ohne ihre Mitwirkung eine effektive Hilfe nicht zu gestalten ist. Die 

Adressaten haben die reale Macht, durch ihr Verhalten im Hilfeprozess trotz allen Engagements der Fachkräfte die 

Hilfeaktivitäten entweder tendenziell gelingen oder leer laufen zu lassen. Nur diejenige Hilfe kann erfolgreich verlau-

fen, die von den Adressaten bei allen Ambivalenzen in den Einstellungen letztlich akzeptiert und von ihnen mitgestal-

tet wird.“ (Merchel, 2006: 73)29. 

Somit ist es eine zentrale Aufgabe der Hilfeplanung, eine auf innere Zustimmung ge-

gründete aktive Mitwirkung der Adressatinnen und Adressaten zu erreichen bzw. zu 

fördern (Schmid, 2004: 51). „Das Herstellen von Beteiligung stellt eine „pädagogische 

Herausforderung“ dar, die die Entwicklung von Kommunikationsformen und Bereit-

stellung von Rahmenbedingungen erfordert, die den Betroffenen eine aktive Mitwir-

kung erleichtern.“ (ebd.: 52). Schwabe merkt die durch fehlende Lern- und Erfah-

rungsprozesse in der Biographie30 oft mangelhafte Ausstattung der Adressatinnen 

und Adressaten an, Ziele bilden und formulieren zu können und pointiert: „So kommt 

es im Hilfeplangespräch also – zumindest bei den Unzuverlässigen – zu der aben-

teuerlichen Unternehmung, dass man mit Personen Kontrakte schließen muss, die 

noch gar nicht kontraktfähig sind; man muss es trotzdem tun, weil sie sonst nicht 

kontraktfähig werden.“ (Schwabe, 2005: 229). Daran schließt sich die Sicht an, dass 

es für den Hilfeplanprozess von großer Wichtigkeit ist, die innere Haltung der Fehler-

freundlichkeit anzunehmen, um auch eine besonders schwierige Hilfe nicht zu früh 

„aufzugeben“, sondern zu versuchen, sie mit Hilfe der möglichen Unterstützungs-

maßnahmen31 zum Erfolg zu führen. Münder u. a. benennen einen „partizipatori-

schen Gestaltungsprozess“ (Münder u. a., 2006: 485), der der gemeinsamen Ent-

scheidungsfindung dient, aber kein Aushandlungsprozess ist. Der Grundgedanke der 

                                            
29 vgl. auch Schmid, 2004: 51,  Badura/Gross: „Er, [der Klient, Anm. d. V.] kann nicht gezwungen werden, sich physisch oder 

psychisch an der Leistungserbringung zu beteiligen. Deshalb ist die Qualität der Leistung in hohem Maße mitbedingt durch die 

Kooperationswilligkeit des Klienten, aber auch durch seine Kooperationsfähigkeit.“ (Badura/Gross, 1976: 69; zit. n. Oechler, 

2009: 53) und BMFSFJ: Studien zur Effektivität und Effizienz von erzieherischen Hilfen zeigen [Anm. d. V.] „[...], dass Angebote 

der Erziehungshilfe nur dann Erfolg zeigen, wenn sie unter Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen als Adressaten konkreti-

siert werden und auf der Basis einer für alle Beteiligten transparenten und fachlichen zielorientierten Perspektive erfolgen.“ 

(BMFSFJ, 1998b: 260). 

30 vgl. auch Merchel, 2006: 77 

31 wie u. a. in Pkt. 1.3.2 beschrieben 
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Subjektorientierung ist die Haltung, mit der die Fachkräfte auf die Herstellung von 

Beteiligungsfähigkeit der Leistungsberechtigten hin arbeiten sollen (ebd.). § 36 Abs. 

1 Satz 1 Halbsatz 1 KJHG verweist auf die „Maßgabe des Hilfeplans“. Es gelten inso-

fern besondere Beteiligungsregeln, die es dem Jugendamt nicht mehr erlauben, eine 

„fürsorgliche“ Entscheidungsfindung zu betreiben. Dennoch gibt es keinen eigenen 

Regelungsgehalt bezüglich der Hilfeplanung. Hilfeplanung und Mitwirkung ergeben 

sich aus § 36 KJHG selbst und aus der anspruchskonkretisierenden Grundlage des 

Hilfeplans (ebd.: 500). Zu beachten ist auch das Wunsch- und Wahlrecht der Hilfe-

empfängerinnen und Hilfeempfänger gemäß § 5 KJHG zur Selbstverwirklichung nach 

den eigenen Vorstellungen, an das § 36 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 KJHG erinnert. 

Demnach können die Hilfeberechtigten unter Vorbehalt entstehender Mehrkosten 

zwischen Diensten und Einrichtungen auswählen (ebd.: 501). Merchel deutet als be-

sondere Schwierigkeit die Spannung durch Hilfe und Eingriff, die die Fachkräfte im-

plizit mit bearbeiten und die die Adressatinnen und Adressaten aushalten müssen, 

die sich möglicherweise bevormundet fühlen. Dennoch gibt es Machtpotenziale auf 

beiden Seiten, da die Leistungsberechtigten die Hilfe durch ihr Verhalten zum Gelin-

gen oder Scheitern bringen können. Das Durchsetzungspotential ist aber ungleich-

gewichtig, da die beiden Machtpotentiale unterschiedlich strukturiert sind. Die Fach-

kräfte sollten den Beteiligungsanspruch als „sozialpädagogisches Projekt“ deuten, 

bei dem sie durch ihre fachlichen Kompetenzen und die Haltung der Transparenz die 

Fähigkeiten und Bemühungen der Beteiligten fördern32 (Merchel, 2006: 74 ff.). 

Hansbauer weist darauf hin, dass Kinder und Jugendlicher erst noch zu 

bemündigen33 sind, wobei den Fachkräften in besonderer Weise zugesprochen ist, 

diesen Auftrag unter Berücksichtigung des jeweiligen Einzelfalles reflektiert und ve-

rantwortungsvoll zu realisieren. Dabei sollen sie weitestgehende Beteiligungsmög-

lichkeiten anstreben und zugleich die Schutzinteressen der Minderjährigen wahren, 

da emotionale, psychische oder sonstig ursächliche Überforderungen zu vermeiden 

sind (Hansbauer, 2004: 360 f.). Hammer stellt fest, dass insbesondere in Bezug auf 

die Hilfen nach §§ 27, 33 KJHG und §§ 27, 34 KJHG noch an der Umsetzung der 

Beteiligungsrechte gearbeitet werden muss, wenn es um die Ausgestaltung oder die 

Herausnahme aus einer o. g. Hilfe geht. Zudem sollten die Kinderrechte Aufnahme in 

das Grundgesetz finden, analog zu der Verankerung von Kinderrechten in die Euro-
                                            
32 vgl. auch Schmid, 2004: 58 f. 

33 gemäß § 1 Abs. 1 KJHG 
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päische Union34-Grundrechtscharta35 (Hammer, 2008: 8 ff.). Die Internationale Ge-

sellschaft für erzieherische Hilfen36 (IGfH) postuliert in der „Magdeburger Erklärung“ 

die Berücksichtigung und Verankerung der Beteiligungsrechte und weist auf die poli-

tische Dimension des Themas hin, dass es letztlich darum zu gehen hat, dass die 

gesamte Praxis der Jugendhilfe demokratisiert wird unter der Berücksichtigung des 

Anspruchs der Geschlechtergerechtigkeit und der gerechten Entlohnung der Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter (IGfH, 2009: 10). 

 

1.3.4 Hilfeplanerstellung 

Münder u. a. merken an, dass die Hilfeplanerstellung in dem Fall notwendig ist, wenn 

die Hilfe für voraussichtlich längere Zeit37 eingerichtet wird. Die öffentlichen Träger 

haben die Pflicht und die Befugnis dazu. Der Hilfeplan dient der Ausgestaltung der 

Hilfe, zu seiner Vorbereitung wird i. S. v. § 36 Abs. 2 Satz 2 und 3 KJHG ein Hilfe-

plangespräch38 (HPG) geführt. An welchem Ort das Gespräch stattfinden soll, ist 

nicht vorgegeben. Es ist aber vielfach von Vorteil, wenn die Zusammenkunft an ei-

nem anderen Ort als dem Jugendamt stattfindet, damit das Setting für die Hilfebe-

rechtigten eine Atmosphäre der Sicherheit und Offenheit bietet, beispielsweise im 

Haushalt der Familie, in der Wohngruppe oder in der Pflegefamilie. Die Entscheidung 

über die Gewährung einer HzE kann bei Geeignetheit und Notwendigkeit im Vorwe-

ge mündlich erfolgen, bevor ein Hilfeplan erstellt worden ist39. Ein HPG und die Fort-

schreibung der Hilfeplanung ist dann umgehend nachzuholen (Münder u. a., 2006: 

492 f.). 

 

 

                                            
34 nachfolgend mit EU abgekürzt 

35 vgl. Hansbauer, 2004: 357 

36 im Folgenden mit IGfH abgekürzt 

37 der unbestimmte Begriff „längere Zeit“ wird nicht genauer erläutert. In der Praxis geht man von einem Zeitraum ab sechs 

Monaten aus 

38 im Folgenden mit HPG abgekürzt 

39 siehe BVerwGE 109, 156 = FEVS 51, 152 
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1.3.4.1 Struktur des Hilfeplans 

Der Hilfeplan dokumentiert als Entscheidungsgrundlage für eine HzE die Konkretisie-

rung des Anspruchs auf eine HzE nach § 27 KJHG, wobei die Beteiligung der Hilfe-

empfängerinnen und Hilfeempfänger ersichtlich werden muss. Ihre Sicht des Sach-

verhalts muss ebenso dargestellt werden wie ihre Wünsche, Vorstellungen und Er-

wartungen bezüglich der Hilfeentscheidung und Hilfegestaltung (Schmid, 2004: 70 

f.). Die Konstruktion des Rechtsanspruchs auf eine HzE erfolgt in zwei Stufen. Zuerst 

muss im Einzelfall ein Bedarf an HzE festgestellt und dargelegt werden. Es muss aus 

der individuellen Erziehungssituation deutlich werden, dass gemäß § 27 Abs. 1 

KJHG eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung 

nicht gewährleistet ist. Darüber hinaus ist gemäß § 27 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 

KJHG aufzuzeigen und zu entscheiden, welche Art der Hilfe in welchem Umfang in 

dem betreffenden Fall geeignet und notwendig ist. Dabei soll das soziale Umfeld der 

Leistungsberechtigten berücksichtigt werden (Merchel, 2006: 34 f.). 

 

1.3.4.2 Inhalt des Hilfeplans 

Bezüglich der Darstellung des Sachverhalts ist zu beachten, dass auch die bisheri-

gen Hilfen und Unterstützungsversuche, falls vorhanden, aufgezeigt werden sollen. 

Es soll jeweils deutlich sein, aus wessen Perspektive die dargelegten Informationen 

angeführt worden sind. Neben der fachlichen Beurteilung der fallzuständigen Fach-

kraft soll auch die Einschätzung der Adressatinnen und Adressaten dargestellt wer-

den. In Bezug auf die rechtliche Bewertung ist deutlich zu machen, warum eine HzE 

unumgänglich ist. Die im Fachkräfteteam erarbeiteten Hilfevorschläge und die favori-

sierte HzE, die mit den Personensorgeberechtigten und den Kindern besprochen und 

diskutiert worden sein sollen, sollen dargelegt werden. Wenn keine geeignete, not-

wendige Hilfeform zur Verfügung steht, soll dies ebenfalls dokumentiert werden. Bei 

einer favorisierten stationären Unterbringung außerhalb der Herkunftsfamilie soll 

deutlich aufgezeigt werden, warum eine Hilfe innerhalb der Familie nicht ausreichend 

erscheint. Zudem soll, wenn eine Rückführung in die Herkunftsfamilie nicht zu erwar-

ten ist, aufgezeigt werden, warum gemäß § 36 Abs. 1 Satz 2 KJHG keine Adoption 

angestrebt wird. Auch soll deutlich werden, warum keine Unterbringung in der Ver-

wandtschaft oder bei einer Pflegefamilie geplant wird. Gemäß § 37 KJHG soll dann 
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zum Wohl des Kindes oder des Jugendlichen eine besonders intensive Zusammen-

arbeit  zwischen den hilfedurchführenden Personen und den Eltern der Betroffenen 

stattfinden (Schmid, 2004: 70 ff.). 

 

1.3.5 Beteiligung anderer Personen, Dienste, Einrichtungen 

Gemäß § 36 Abs. 2 Satz 3 KJHG sind auch diejenigen an der Aufstellung und der 

Fortschreibung des Hilfeplans zu beteiligen, die bei der Durchführung der Hilfe tätig 

werden40. Das Jugendamt hat die Steuerungshoheit, neben den Personen-

sorgeberechtigten und Kindern bzw. Jugendlichen Personen gemäß § 36 Abs. 2 Satz 

3 KJHG bzw. § 36 Abs. 3 KJHG Personen an dem Planungsprozess zu beteiligen 

und zu dem HPG dazu einzuladen (Münder u. a., 2006: 486). 

 

1.3.5.1 Beteiligte 

Die Hauptakteure im Planungsprozess und beim HPG sind die Personen-

sorgeberechtigten, die Kinder und Jugendlichen41, auf die sich die Planung bezieht, 

sowie die fallzuständige Fachkraft im Jugendamt. In § 36 Abs. 2 Satz 1 KJHG heißt 

es, dass die Entscheidung über die Hilfeart im Zusammenwirken mehrerer Fachkräf-

te geschehen soll42. Somit sind die Teamkolleginnen und Teamkollegen der Fach-

kraft, die ihr im Hintergrund beratend zur Seite stehen, in gewisser Weise ebenfalls 

Beteiligte, auch wenn sie beim HPG nicht anwesend sind und keine fallbezogene 

Entscheidung treffen. Hinzuzuziehen zu einem HPG ist immer auch ein Vormund 

oder Ergänzungspfleger für den Bereich der Inanspruchnahme von HzE bzw. Ein-

gliederungshilfe nach § 35 a KJHG. Als Beteiligte beim HPG sind nicht vorgesehen 

die nicht personensorgeberechtigten Eltern bzw. Elternteile. Dies gilt auch bei teil-

weisem Entzug der elterlichen Sorge. Da sie aber auch von der Einsetzung einer 

HzE mit betroffen sind, wird ihnen in aller Regel der Hilfeplan zugeschickt. Die Ent-

scheidung darüber obliegt alleine der Fachkraft im Jugendamt als Verantwortliche für 

die Steuerung des Prozesses. Wenn eine Rückübertragung der elterlichen Sorge 

                                            
40 genannt werden in § 36 Abs. 2 Satz 3 KJHG „andere Personen, Dienste oder Einrichtungen“ 

41 gemäß § 36 Abs. 2 Satz 2 KJHG 

42 siehe Pkt. 1.3.2 
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möglich erscheint, sollten die Eltern bzw. Elternteile zur Aufrechterhaltung der Eltern-

Kind-Beziehung zum HPG eingeladen werden. Die Ressourcen eines nicht sorgebe-

rechtigten Elternteils sollten immer auch geprüft werden. Bei der Hilfeplanung für ei-

ne minderjährige Mutter ist der gesetzliche Amtsvormund für deren Kind nicht betei-

ligter Personensorgeberechtigter. Er kann aber nach § 36 Abs. 2 Satz 2 KJHG dazu 

eingeladen werden, wenn die fallzuständige Fachkraft die Einschätzung vertritt, dass 

es dem Planungsprozess dient. Nach § 13 SGB X43 haben die Beteiligten auch wäh-

rend des Verwaltungsverfahrens bezüglich der Gewährung, Änderung oder Fortset-

zung einer Leistung nach §§ 27 ff., 35 a und 41 KJHG das Recht, sich durch Bevoll-

mächtigte44 und Beistände vertreten zu lassen. Die Steuerungshoheit obliegt jeweils 

bei der Fachkraft im Jugendamt, ob die o. g. teilnehmen dürfen oder nicht. Wenn sie 

vom HPG ausgeschlossen werden45, muss es die Möglichkeit geben, ihnen die Er-

gebnisse des HPG vor der Entscheidungsfindung rück zu koppeln. Gemäß § 36 Abs. 

2 Satz 1 und Satz 2 KJHG werden regelmäßig Einrichtungen, Dienste und Einzelper-

sonen tätig, die zur Qualifizierung der Hilfeplanung zu beteiligen sind. Nach § 28 

KJHG sind die Personen Erziehungsberaterinnen bzw. Erziehungsberater, nach § 30 

KJHG Erziehungsbeistände oder Betreuungshelferinnen bzw. Betreuungshelfer, 

nach § 31 KJHG Familienhelferinnen bzw. Familienhelfer, nach § 32 KJHG Fachkraft 

in einer Tagesgruppe, nach § 33-35 KJHG Pflege- oder Erziehungsperson bei 

Fremdunterbringung46 und nach § 35 a und 41 KJHG Leistungserbringerinnen bzw. 

Leistungserbringer. Besonders bei in Erwägung gezogener Fremdunterbringung sol-

len die o. g. zur Hilfedurchführung in Aussicht genommenen Personen bei der Ent-

scheidung über die Hilfegewährung beteiligt werden. Münder u. a. geben aber zu 

bedenken, dass die dort genannten Personen, Einrichtungen und Dienste47 nach § 

36 Abs. 2 Satz 3 KJHG keinen Anspruch auf Beteiligung haben (Münder u. a., 2006: 

486). 

                                            
43 § 13 Abs. 4 SGB X bestimmt: Ein Beteiligter kann zu Verhandlungen und Besprechungen mit einem Beistand erscheinen. 

Das von dem Beistand Vorgetragene gilt als von dem Beteiligten vorgebracht, soweit dieser nicht unverzüglich widerspricht. 

44 z. B. Rechtsanwältinnen bzw. Rechtsanwälte o. a. 

45 wenn z. B. Details aus der Biographie der Familie zu besprechen sind, die Anwesenheit einer o. g. Person bei einem jungen 

Menschen Unsicherheit oder Wut auslösen würde o. ä. 

46 z. B. in einer Pflegefamilie, in einer sozialpädagogischen Erziehungsstelle, in einer Wohngruppe, in einer sozialpädagogi-

schen Lebensgemeinschaft, in einem Vollheim, in eigenem oder trägereigenem Wohnraum (gemäß § 35 KJHG) o. ä. (Anm. d. 

V.) 

47 auch Pflegepersonen haben keinen Anspruch auf Beteiligung (Münder u. a., 2006: 486) 
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Schmid führt an, dass gemäß § 36 Abs. 2 Satz 3 KJHG u. U. auch die Einbeziehung 

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anderer Sozialleistungsträger mit besonderer 

Sachkunde und auch von externen Fachkräften48 angeraten ist (Schmid, 2004: 75). 

Merchel stellt dagegen, dass die o. g. Personen, Dienste und Einrichtungen nicht an 

der Entscheidungsfindung bezüglich Art und Umfang der HzE beteiligt sind49, son-

dern erst später, bei der Realisierung der Hilfe beteiligt werden; bei der Fortschrei-

bung des Hilfeplans sind sie auf jeden Fall einzubeziehen (Merchel, 2006: 46). 

Schmid weist auf das „Dreiecksverhältnis“ bei der Hilfeerbringung hin: Durch die Be-

willigung der HzE entsteht ein sozialleistungsrechtliches Grundverhältnis zwischen 

dem Jugendamt als Sozialleistungsträger und dem bzw. den Hilfeberechtigten. Zu-

gleich entsteht eine Rechtsbeziehung zwischen dem Jugendamt und dem im Hilfe-

plan benannten Hilfe erbringenden Träger, die als „Vereinbarungsverhältnis“ be-

zeichnet wird. Die Beziehung zwischen dem Leistung erbringenden Träger bzw. der 

Leistung erbringenden Person wird „Leistungserbringungsverhältnis“ genannt. Das 

Vereinbarungsverhältnis zwischen Jugendamt und HzE erbringender Stelle darf nur 

Verpflichtungen und Rechte beinhalten, die dem im Hilfeplan festgeschriebenen 

Zweck und Inhalt der Hilfe entsprechen. Der im Hilfeplan fixierte Gesamtzweck der 

Hilfe soll von den Hilfeberechtigten durch ihre Zustimmung getragen werden, da das 

Grundverhältnis auf einer freiwilligen Inanspruchnahme beruht (Schmid, 2004: 77). 

Allen am Dreiecksverhältnis Beteiligten obliegt es, an der Realisierung des Gesamt-

ziels mitzuwirken. 

 

1.3.5.2 Intention der Beteiligung 

Merchel führt die Notwendigkeit der zeit- und zielgerechten50 HzE an, deren Grund-

lage die Aufstellung eines Hilfeplans ist (Bundesratsdrucksache 503/89: 70; nach 

Merchel, 2006: 27). Schmid weist auf die genauere Beurteilung der Eignung der in 

                                            
48 dies können z. B. Ärztinnen bzw. Ärzte, Psychologinnen bzw. Psychologen, Lehrerinnen bzw. Lehrer u. a. sein. Münder u. a. 

nennen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Arbeitsagenturen (ebd.: 492) 

49 im sogenannten „Clearing-Verfahren“, das freien Trägern vom Jugendamt übertragen wird oder bei Fällen von sogenannter 

„Familiensoforthilfe“ sind externe Fachkräfte beteiligt, die eine HzE bzw. eine später eingerichtete Hilfe nach § 30, 31, 35 KJHG 

o. ä. nach eingehender Recherche bzw. begonnener Arbeit in der Leistungserbringung mit dem Jugendamt diskutieren und 

auch den Zeitpunkt des Übergangs in eine „generelle Hilfe“ mit der Fachkraft im Jugendamt beraten und zur Entscheidungsfin-

dung maßgeblich beitragen, indem sie eine bestimmte HzE nach § 27 KJHG empfehlen (Anm. d. Verf.) 

50 vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 29.9.1989; Bundesratsdrucksache 503/89: 70 
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Betracht gezogenen Hilfeart durch die o. g. Personen, Dienste und Einrichtungen hin. 

Sie stellen ihre auf Sachnähe basierenden Kenntnisse und Erfahrungen zur Verfü-

gung und können dadurch den Adressatinnen bzw. Adressaten, aber auch den 

Fachkräften im Jugendamt Bedingungen und Leistungsmerkmale der Hilfeform ver-

anschaulichen. Im weiteren Verlauf der Hilfe geben sie mündlich und schriftlich in 

Berichtsform Auskunft über den Verlauf der Hilfe, die konkreten Verhältnisse vor Ort 

und die Entwicklung des Hilfeempfängers bzw. der Hilfeempfängerin. Dadurch wer-

den u. a. die Leistungen und Maßnahmen, die die Hilfe betreffen, dargelegt und kön-

nen von der fallzuständigen Fachkraft im Jugendamt im Hilfeplanprotokoll dokumen-

tiert werden. Da der Hilfeplan nicht nur das Gesamtziel aufzeigen soll, sondern auch 

die Teilziele und die Strategien zur Erreichung, ist es hilfreich und notwendig, wenn 

die o. g. Personen, Einrichtungen und Dienste genau benennen, welche spezifischen 

Leistungen sie zur Hilfeerreichung tatsächlich und in welchem Zeitraum realistischer 

weise anbieten können. Nur in Zusammenarbeit mit ihnen kann die Effektivität der 

Strategien zur Zielerreichung beurteilt werden. Die Beteiligung der Weiteren ergibt 

sich somit nicht als Selbstzweck, sondern als Sicherung fachlich tragfähiger Ent-

scheidungen und ihrer adäquaten Umsetzung zum Wohl des bzw. der Betroffenen. 

Beteiligung bedeutet somit rein fachliche Mitwirkung zur Qualifizierung und Spezifi-

zierung des Hilfeplans (Schmid, 2004: 76 f.). 

 

1.3.6 Fortschreibung des Hilfeplans 

Da die Entscheidungen der Fachkräfte bezüglich der Hilfeplanung vorerst immer nur 

hypothetisch sind und die Dynamik in der Entwicklung einer HzE beobachtet und be-

arbeitet werden muss, die Ziele evtl. verändert oder erweitert werden müssen, hat 

der Gesetzgeber in § 36 Abs. 2 Satz 2 KJHG dazu aufgefordert, regelmäßig zu über-

prüfen, ob die ausgewählte HzE weiterhin geeignet und notwendig ist. Die fallzustän-

dige Fachkraft im Jugendamt trägt die Verantwortung dafür, dass die Beteiligten, 

zeitgerecht zu dem Verlaufshilfeplangespräch eingeladen werden. Der mit der Aus-

führung der HzE beauftragte Träger bzw. die Leistungsperson51 fertigt einen Bericht 

an, der über den Hilfeprozess, die erbrachte Leistung und die Auswirkung auf die 

                                            
51 wenn z. B. eine sozialpädagogische Fachkraft ihre Arbeitskraft dem Jugendamt direkt anbietet, als Pflegeperson oder Leitung 

einer Erziehungsstelle (Anm. d. V.) 
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Entwicklung der Adressatin bzw. des Adressaten Auskunft gibt und übersendet ihn 

im Vorwege des HPG an die fallzuständige Fachkraft im Jugendamt. Mit Zuhilfenah-

me dieses Berichtes sollen alle am HPG Beteiligten zu einer Einschätzung des Hilfe-

verlaufs gelangen, sich über die weitere Vorgehensweise verständigen und zu einer 

Entscheidung über die weitere Hilfeplanung kommen (Schmid, 2004: 78 ff.). Der Hil-

feplan fungiert somit auch als Grundlage für Modifikationen bereits getroffener Ent-

scheidungen (ebd.: 119). Merchel benennt vier Schritte der Fortschreibung der Hilfe-

planung: Die Erörterung des Hilfeverlaufs, die Bewertung des bisherigen Hilfeverlaufs 

aus der Perspektive aller Beteiligten, eine Aushandlung der Perspektiven für die wei-

tere Hilfeplanung und eine gemeinsame Definition von Zielen für den nächsten zeitli-

chen Abschnitt der Hilfe. Er weist darauf hin, dass sich die Kontinuierlichkeit der Hil-

feplanung in einer reflexiven und partizipativen Begleitung des Hilfeverlaufs zeigt 

(Merchel, 2006: 96). 

 

1.3.7 Arbeitsschritte der Hilfeplanung und Gesamtplanung 

Schmid benennt vier Arbeitsschritte bezüglich der gesamten Hilfeplanung, auf die 

sich die Bestimmungen des § 36 KJHG beziehen: Auf die Entscheidungs-

vorbereitung, die Entscheidungsfindung, die Entscheidungsausführung und die Ent-

scheidungsmodifikation (Schmid, 2004: 82). 

Schwabe unterteilt vier Phasen des Hilfeplanungsprozesses52: 

1. Phase: Fallabklärung durch das Jugendamt und Entwicklung einer klaren 

fachlichen Haltung zu Antrag auf HzE oder anderen Hilfeformen; 

2. Phase: Hilfeplanung als kooperativer Prozess zwischen Jugendamt, Familie 

und freiem Träger; 

3. Phase: Steuerung des laufenden Hilfeprozesses. Ergänzungen und Korrek-

turen in Bezug auf Ziele, Konzept und ggf. Hilfeform; 

4. Phase: Beendigung und Auswertung des Hilfe(plan)prozesses (Schwabe,  

2008: 12 ff.). 

                                            
52 vgl. auch Anhang, Abb. 2-5: Anhang 162-165 



23 

Oechler hebt die Komplexität des Hilfeplanverfahrens hervor und beschreibt, wie in 

Abbildung 1 ersichtlich, die Notwendigkeit des professionellen Handelns: 

„Das Bestreben, die individuell notwendige und geeignete Hilfeform zu finden und deren Ausgestaltung sind eng an 

das Arbeitsbündnis zwischen der Fachkraft des Jugendamtes und den Adressatinnen bzw. Adressaten und dem Ver-

hältnis von (Fach-) Wissen, professioneller Haltung und organisatorischer Rahmenbedingungen geknüpft.“ (Oechler, 

2009: 130). 

 

Abbildung 1: Das Hilfeplanverfahren zwischen Controlling, Fachlichkeit und Habitus 

 

(Oechler, 2009: 130) 

 

Zudem sind auch die Kooperationsbereitschaft zwischen den Fachkräften der öffent-

lichen und der beteiligten freien Trägern und deren Haltung zueinander sowie die 

unterschiedlichen Machtverhältnisse von großer Bedeutung. Wenn eine der beiden 

Seiten nicht kooperativ bzw. transparent arbeitet, ergibt sich somit auch eine „Schief-

lage“ im sogenannten „Dreiecksverhältnis“ mit den Adressatinnen und Adressaten. 

Dies zu beachten ist aus der persönlichen beruflichen Erfahrung der Verfasserin her-

aus nicht zu unterschätzen (Anm. d. V.). 
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1.4 Fazit 

Pies und Schrapper verweisen auf bedeutsame Merkmale bezüglich der Einschät-

zung der Hilfeplanung nach der Zeitspanne von fünfzehn Jahren seit Inkrafttreten 

des KJHG: 

o komplex und kompliziert: Diagnose und Aushandlung, Anspruchsbegründung 

und Budgetkontrolle, Beteiligung und Leistungsprüfung, Fallbezug und Feld-

entwicklung; 

o bedeutsam bezüglich der Gestaltung und Steuerung der HzE; Verfahren und 

Methoden sind entwicklungsbedürftig; 

o unzureichende Formulierung von operationalisierten Zielen; 

o mangelhafte systematische Beteiligung und Mitwirkung von Kindern und El-

tern; 

o Kompetenzen und Strukturen sind an die Verständigung der handelnden Per-

sonen gebunden und somit immer wieder neu zu entwickeln, verhandeln und 

begründen; Personenabhängigkeit, qualifiziertes sozialpädagogisches Fallver-

stehen ist vielfach unterentwickelt; 

o Die Fortentwicklung braucht eine Kultur und Struktur der Verständigung zwi-

schen öffentlichen und freien Trägern; 

o Reflexion und Evaluation bieten grundlegende Potentiale für Lern-, Entwick-

lungs- und Verständigungsprozesse (Pies/Schrapper, 2006: 16 f.). 

Münder u. a. stellen fest:  

„Das (sozial)pädagogisch - kooperative Verfahren nach § 36 kann […] konsequenterweise keinen Anspruch auf objek-

tive Richtigkeit erheben, sondern berücksichtigt in gewissen rechtlichen Grenzen sowohl die subjektive Wirklichkeit 

der Personensorgeberechtigten sowie Kinder und Jugendlichen als auch die wegen begrenzter Planbarkeit kindlicher 

Entwicklung notwendigerweise erratischen fachlichen Prognosen der Fachkräfte im Jugendamt […].“ (Münder u. a., 

2006: 485). 

Merchel resümiert:  

„Damit gleicht die Erziehungshilfe keiner anderen, durch Verwaltungshandeln strukturierten Interventionsform. In der 

äußeren Form entspricht § 27 KJHG auf den ersten Blick der traditionellen konditionalen Struktur und scheint ein 

rechtsförmiges Verwaltungshandeln nach einer üblichen Subsumtionslogik nahe zu legen. In den inhaltlichen Anforde-

rungen offenbart sich jedoch ein Zweckprogramm, das einen „Wandel von bürokratischen zu kommunikativen Verfah-

ren“ erforderlich macht […]. Insofern kann Hilfeplanung als ein hervorgehobenes Beispiel für einen Wechsel sozialpo-
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litischer Programme und des darauf ausgerichteten Verwaltungshandelns angesehen werden: Hilfeplanung als „Pro-

zess der gemeinsamen Rechtsfindung von Leistungsberechtigten und Fachkräften“ […] markiert exemplarisch „die 

abnehmende Steuerungskraft des materiellen Rechts und die legitimierende Kraft kommunikativer Verfahren“ […].“ 

(Merchel, 2006: 43 f.). 

Merchel führt weiter aus, dass die Hilfeplanung, wie sie in § 36 KJHG angelegt ist, 

mit einem komplexen Bündel von Anforderungen einhergeht. Diese lassen sich nicht 

nur auf der Ebene der individuellen Kompetenz und der Qualifizierung von Personen 

bewältigen, sondern sie zielen gleichermaßen auf die Bewertung und Weiterentwick-

lung der Organisationsgestaltung des Jugendamtes ab. Hilfeplanung ist nicht ein 

Thema von vielen Themen, sondern das zentrale Thema in der Kinder- und Jugend-

hilfe - ein Schlüsselthema der Erziehungshilfe, das den Charakter der Arbeit be-

stimmt. Anhand der Ausgestaltung der Hilfeplanung ist zu erkennen, ob und wie die 

vom KJHG eingeleiteten Veränderungen im Alltag der Jugendhilfe mit vollzogen und 

mit Leben gefüllt werden - oder auch nicht. Wenn der § 36 KJHG lediglich bürokra-

tisch abgearbeitet wird und die fachlichen Herausforderungen unbeachtet bleiben, 

werden die wesentlichen Impulse dieses für das gesamte KJHG bedeutsamen Para-

graphen nicht realisiert. Das Jugendamt hat zu gewährleisten, dass die in § 36 KJHG 

enthaltenen Verfahrenselemente verlässlich umgesetzt werden (Merchel, 2006: 155 

f.). „Ein Vertrauen, dass die Fachkräfte nach einer Implementationsphase „es schon 

ordentlich machen werden“, reicht nicht aus. Der Sinngehalt, der in den Verfahrens-

anforderungen des § 36 KJHG zum Ausdruck gebracht wird, muss innerhalb der Or-

ganisation als Leitlinie präsent gemacht und immer wieder neu zur Geltung gebracht 

werden. Die Neigung der Akteure, im Laufe der Anwendung von Verfahrensregelun-

gen diese allmählich von ihrem Sinngehalt zu trennen und als ritualisiertes Vorgehen 

zu handhaben, muss durchbrochen werden.“ (Merchel, 2006: 156). 

Die Verfasserin merkt an, dass es ebenfalls von entscheidender Bedeutung ist, dass 

wie die Fachkräfte im Jugendamt auch die freien Träger die Anforderungen des § 36 

KJHG zu erbringen versuchen. Es bedarf in Bezug auf die Haltungen sowohl auf der 

Ebene der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie auch auf der Ebene der Führungs-

kräfte der freien Träger eine Bereitschaft zum konstruktiven, kontinuierlichen Aus-

tausch, zur gegenseitigen Unterstützung, zur Offenheit und Fehlerfreundlichkeit, zur 

Wertschätzung des anderen, zur Weiterentwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter und zur kontinuierlichen Überprüfung und Entwicklung dieser Merkmale. Wenn 

bezüglich eines oder mehrerer dieser Punkte Schwächen deutlich werden, die nicht 
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oder nicht adäquat bearbeitet werden, hat dies letztlich auch immer Auswirkungen 

auf die Ergebnisse der Hilfeplanung. Dies kann so weit führen, dass Gefährdungssi-

tuationen bezüglich des Kindeswohls53 oder eine Verfestigung von ungünstigen Ver-

läufen entstehen, die zu spät oder gar nicht erkannt werden (Anm. d. V.). 

 

Das folgende Kapitel nimmt die Implementierung des „neuen“ KJHG in die Praxis 

anhand des Beispiels der Freien und Hansestadt Hamburg in den Blick. 

 

2. Die Hilfeplanung in der Praxis 

Für die Durchführung der Hilfeplanung und die Erstellung des Hilfeplans sind gemäß 

§ 85 Abs. 1 KJHG54 die örtlichen Jugendämter verantwortlich. Daher ist es vonnöten, 

dass sie die an sie gerichteten Gesetzesvorgaben für die ausführenden Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter in eine praktikable Form bringen, bei der Beteiligung und 

Fachlichkeit gleichermaßen zum Tragen kommen. Zugleich müssen Flexibilität und 

Individualisierung einbezogen werden, die in der sozialen Arbeit in den Entschei-

dungsprozessen unabdingbar beachtet werden müssen. Auch müssen die wesentli-

chen Planungsaspekte Partizipation, Kooperation, Dokumentation und 

Kontinuierlichkeit berücksichtigt werden. Zur Unterstützung der örtlichen Jugendäm-

ter haben die verschiedenen Landesjugendämter jeweils schriftliche Vorschläge und 

Empfehlungen zur Ausführung und Gestaltung von Hilfeplanung und Hilfeplan her-

ausgegeben. Sie sollen eine Standardisierung des Hilfeplanungsverfahrens bewir-

ken. Dabei sollen ortsspezifische Verfahren entstehen, die vom Qualitätsniveau her 

möglicherweise von Jugendamt zu Jugendamt unterschiedlich sind, da sie aufgrund 

eventuell hoher Arbeitsbelastung oder mangelhafter personeller Ressourcen unter-

                                            
53 gemäß § 1666 BGB 

54 dort heißt es: § 85 Sachliche Zuständigkeit. (1) „Für die Gewährung von Leistungen und die Erfüllung anderer Aufgaben 

nach diesem Buch ist der örtliche Träger sachlich zuständig, soweit nicht der überörtliche Träger sachlich zuständig ist.“ 

Weiter heißt es in Abs. 2 Nr. 1 und in Abs. 2 Nr. 2: (2) „Der überörtliche Träger ist sachlich zuständig für 

1. die Beratung der örtlichen Träger und die Entwicklung von Empfehlungen zur Erfüllung der Aufgaben nach diesem Buch, 

2. die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den örtlichen Trägern und den anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe, 

insbesondere bei der Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshil-

fen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Hilfen für junge Volljährige,“ 
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schiedlich eingesetzt werden. Somit ist es notwendig, dass Mindeststandards für die 

Hilfeplanung aufgestellt werden, die ein einheitliches Qualitätsniveau in der regiona-

len Jugendhilfeplanung forcieren und auf mehr Rechtssicherheit der Leistungsemp-

fängerinnen und Leistungsempfänger hin ausgerichtet sind (Schmid, 2004: 140 ff.). 

Im Folgenden wird versucht, anhand des Beispiels der Freien und Hansestadt Ham-

burg zu analysieren, ob die erstellten Handlungsanleitungen der gesetzlichen Intenti-

on der Hilfeplanung gerecht werden und den Jugendämtern ein effizientes Instru-

ment für die Hilfeplanung an die Hand geben. 

 

2.1 Amt für Jugend der Freien und Hansestadt Hamburg: Arbeitshilfe zur     

      Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII55 

1999 wurde im Rahmen eines Qualifizierungsprojektes zwischen dem Amt für Ju-

gend der Freien und Hansestadt Hamburg und den Jugend- und Sozialdezernenten 

der Bezirke eine Arbeitshilfe zur Hilfeplanung erstellt. Diese wurde vom Amt für Ju-

gend im Rahmen seiner Steuerungsfunktion in den für die HzE zuständigen bezirkli-

chen Jugendämtern vorgelegt. Die Einführung der Arbeitshilfe in den regionalen 

Fachabteilungen sollte in einer sich anschließenden Projektphase durch Moderato-

rinnen und Moderatoren erfolgen, die als Projektmitglieder im Verlauf des Projekts 

dazu fortgebildet worden sind (Schmid, 2004: 160). 

 

2.2 Mindeststandards 

Nachfolgend werden nach Schmid Mindeststandards der Hilfeplanung vorgestellt, die 

von den normierten Anforderungen des § 36 Abs. 2 KJHG abgeleitet wurden. Die 

Handlungsanleitungen des Landesjugendamtes sollten Tatbestandsmerkmale des o. 

g. Paragraphen auslegen und deren Intention erläutern. Darüber hinaus sind Vor-

schläge zur praktischen Umsetzung und Realisierung der gesetzlichen Intention er-

forderlich (ebd.: 143 ff.). Diese werden dann auf die o. g. Arbeitshilfe bezogen und 

bewertet (ebd.: 161ff.). 

                                            
55 siehe Anhang, Abb. 1: Anhang 3-161 
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o Vorgaben für die Beurteilung der Voraussetzung: Hilfe voraussichtlich für län-

gere Zeit 

Nach § 36 Abs. 1 Satz 2 KJHG gilt eine Hilfe als langfristig, wenn von vorne-

herein mit einer jahrelangen Dauer gerechnet wird und darüber hinaus kein 

Zeitpunkt festgesetzt werden kann, an dem ein Ende der Hilfe festgelegt wer-

den kann. 56 Darüber hinaus ist bei dem Ausdruck „für längere Zeit“ das kindli-

che Zeitempfinden zu berücksichtigen, so dass eine Konkretisierung des un-

bestimmten Rechtsbegriffs im Sinne allgemein gültiger, absoluter Zeiträume 

nicht möglich ist. Eine generelle Annahme eines Mindestzeitraums von drei 

oder sechs Monaten ist somit ebenfalls nicht möglich. Aus Gründen der Ver-

hältnismäßigkeit sollte bezüglich der Hilfen zur Erziehung individuell entschie-

den werden. Generell wird eine „Längerfristigkeit“ bei folgenden Hilfen vorge-

schlagen: §§ 31, 32, 33, 34, und 35 KJHG57. Bei den Hilfen gemäß §§ 28, 29 

und 30 KJHG58 sind generell längere und auch kürzere Zeiträume vorstellbar 

(ebd.: 45 ff.). 

o Hilfeplanung als Prozess 

Der Prozess sollte strukturiert werden und durch eine Vorgabe die wesentli-

chen Arbeitsschritte aufzeigen. 

o Reale Beteiligung 

Die Bedeutung der Partizipation der Betroffenen sollte herausgestellt und eine 

tatsächliche Beteiligung sollte in allen Planungsphasen eingefordert werden. 

Vorschläge für die Umsetzung realer Beteiligung sind aufzunehmen. Es sollten 

aber auch die Grenzen dieses Anspruchs aufgezeigt werden, da handlungs-

leitende Priorität das Kindeswohl zu sein hat. 

 

 

                                            
56 dies ist üblicherweise bei stationären Hilfen der Fall 

57 § 31 KJHG: Sozialpädagogische Familienhilfe. § 32 KJHG: Erziehung in einer Tagesgruppe. § 33 KJHG: Vollzeitpflege. §34 

KJHG: Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform. § 35 KJHG: Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 

58 § 28 KJHG: Erziehungsberatung. § 29 KJHG: Soziale Gruppenarbeit. § 30 KJHG: Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer 
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o Teamberatung 

Es sollten Hinweise zur Teamzusammensetzung und Anregungen59 gegeben 

werden. 

o Beteiligung Hilfe erbringender Stellen 

Die Bedeutung des Hilfeplans bezüglich des sozialrechtlichen „Dreiecksver-

hältnisses“ sollte hervorgehoben werden, wenn organisatorische Vorschläge 

für die Kooperation mit den o. g. Stellen dargelegt werden. Die Notwendigkeit 

von Vereinbarungen bezüglich des Informationsaustausches zwischen dem 

Jugendamt und den o. g. Stellen sollte formuliert werden. 

o Hilfeplan 

Die Begriffe „Hilfeplan“ und „Hilfeplanung“ sollten deutlich unterschieden wer-

den. Der Hilfeplan sollte besonders berücksichtigt werden. Es sollten Hinweise 

zur Strukturierung und Gestaltung gegeben und die inhaltlichen Elemente aus-

führlich dargestellt werden. Eine Standardisierung durch Vordrucke wäre vor-

teilhaft. Ansonsten sollte es eine Auflistung der wichtigen Punkte und Bereiche 

geben. Die Bedeutung des Instruments „Hilfeplan“ im familien- und verwal-

tungsgerichtlichen Zusammenhang sollte erläutert werden. 

o Regelmäßige Überprüfung des Hilfeplans 

Die regelmäßige Überprüfung sollte eingefordert werden, damit die Verfah-

rensgrundsätze der Hilfeplanung eingehalten, der Ablauf der Überprüfung be-

schrieben werden. Hinweise bezüglich der zu leistenden Formulierung sind 

vorzugeben. Vorgaben bezüglich der Konkretisierung des unbestimmten 

Rechtsbegriffs „regelmäßig“ sind zu leisten. Auf eine individuelle Bestimmung 

unter Berücksichtigung von Hilfeart und Alter des Kindes sollte hingewiesen 

werden. Es sollte eine Angabe zu Obergrenzen von Bewilligungszeiträumen 

geben, gerade auch für die Zeit des Hilfebeginns, da kürzere Zeiträume sinn-

voll erscheinen. 

 

                                            
59 bezüglich der organisatorischen Rahmenbedingungen, Supervision, Schulungen u. a., um produktive Gruppenarbeit zu errei-

chen und die Notwendigkeit von kollegialer Beratung zu verdeutlichen 
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2.3 Beurteilung 

Nachfolgend wird die Arbeitshilfe bezüglich der o. g. Mindeststandards in Bezug auf 

Inhalt, Struktur und Methodik dahingehend analysiert, ob das Amt für Jugend somit 

durch das Aufstellen einheitlicher Planungsstandards seiner Unterstützungspflicht 

nach § 85 Abs. 2 Nr. 1 KJHG ausreichend nachgekommen ist (ebd.: 160 ff.). 

 

2.3.1 Inhalt 

Die Handlungsanleitung wurde im Jahr 2001 herausgegeben (ebd.) und besteht aus 

einer Übersicht bezüglich der Mitglieder der Projektgruppe, einer Inhaltsübersicht, 

einer Einführung und 33 Arbeitsblättern60. Bei einzelnen Arbeitsblättern sind ggf. 

Formblätter, Dokumentationsvorlagen und eine Fragen- bzw. Stichwortliste beigefügt. 

Ein dazu gehöriger Materialband sollte bis zum Zeitpunkt der begleiteten Einführung 

der Arbeitshilfe in den ASD-Abteilungen der bezirklichen Jugendämter61 erstellt wer-

den. 

Das erste Arbeitsblatt beschäftigt sich mit den Grundsätzen62 der Hilfeplanung. Die 

folgenden Arbeitsblätter sind in drei Abschnitte unterteilt, die den gesamten Verlauf 

der Planung und Durchführung einer Hilfe in den Blick nehmen: in 1.) Vorphase und 

Klärungsphase, 2.) Erziehungskonferenz und Hilfeplan und 3.) Hilfeverlauf und Hilfe-

beendigung. Es werden unter Berücksichtigung der dazu entwickelten fachlichen 

Standards die jeweils einzelnen Schritte der Planungsphasen beschrieben. Auch die 

damit verbundenen Problemstellungen werden thematisiert. Zuletzt wird ausführlich 

auf benutzte Quellen und Literatur hingewiesen (ebd.).  

 

                                            
60 die Arbeitsblätter haben einen Umfang von einer Seite bis zu zwölf Seiten je Arbeitsblatt 

61 im Rahmen der kollegialen Beratung 

62 inhaltliche Unterpunkte sind: Auftrag der Jugendhilfe-zwischen Elternrechten, Elternverantwortung und Kindeswohl; Ressour-

cenorientierung, Vermeidung von HzE; Verhältnismäßigkeit; Lebensweltorientierung; sozialpädagogische Hilfe; geplante Hilfe 

als Prozess; zeit- und zielgerichtete Hilfe; kontinuitätssichernde Planung; Beteiligung, Partizipation; Zusammenwirken mehrerer 

Fachkräfte; Diagnose-Aushandlungsprozess; Hilfeentscheidung im SGB VIII; Funktion des Jugendamtes (ASD) und der Träger 

im Hilfeplanungsprozess-Jugendamt, freie Träger; Fachlichkeit-Wirtschaftlichkeit; Dokumentation; Individuelle Hilfeplanung-

Jugendhilfeplanung 
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o Vorgaben für die Beurteilung der Voraussetzung „Hilfe voraussichtlich für län-

gere Zeit“:  

Es wird keine Interpretationshilfe bezüglich des Ausdrucks „für längere Zeit“ 

angeboten. Eine qualifizierte Planung wird jedoch als „wesentliches Struktur-

element einer HzE“ (Amt für Jugend, 1999: Arbeitsblatt 1: 3) beschrieben. 

Qualifizierte Planung sei auch unter fachlichen und finanziellen Aspekten von 

großer Bedeutung. Da sowohl bei der Teamberatung als auch bei der Hilfe-

planerstellung (ebd.: Arbeitsblatt 11: 3 und Arbeitsblatt 25) auf den o. g. Aus-

druck in Hinblick auf den Planungsaspekt Bezug genommen wird, sollten not-

wendigerweise Hinweise auf eine am Einzelfall orientierte Beurteilung der 

Längerfristigkeit unter Beachtung der in Arbeitsblatt 1 erwähnten Besonderhei-

ten des kindlichen Zeitempfindens (ebd.: Arbeitsblatt 1: 4) gegeben werden. 

o Hilfeplanung als Prozess: 

Der prozesshaft, dynamische Charakter der Hilfeplanung wird insbesondere in 

den „Grundsätzen der Hilfeplanung“ (ebd.: Arbeitsblatt 1: 4) betont und liegt 

der gesamten Arbeitshilfe zugrunde: die inhaltliche Gliederung der Arbeitshilfe 

orientiert sich am Prozess der Hilfeplanung; die Abhandlung von fachlichen 

Standards und Problemstellungen im Rahmen der den einzelnen Planungs-

phasen zugeordneten Arbeitsschritten ist gegeben; die Fragen- bzw. Stich-

wortkataloge, Formblätter und Dokumentationsvorlagen beziehen sich auf 

immer wiederkehrende Phasen der Hilfeplanung. 

o „Reale“ Beteiligung: 

Die Wichtigkeit der Beteiligung und Mitwirkung der Betroffenen als „zentrales 

Qualitätsmerkmal“ bezüglich des Planungs- und Hilfeprozesses wird immer 

wieder betont (ebd.: Arbeitsblatt 1: 5, Arbeitsblatt 11: 2, Arbeitsblatt 13: 1, Ar-

beitsblatt 14: 1, Arbeitsblatt 16, Arbeitsblatt 19: 1, Arbeitsblatt 22: 1, Arbeits-

blatt 26: 1, Arbeitsblatt 29: 2 f.). Die Umsetzung derselben wird als „zentrale 

sozialpädagogische Aufgabe des Jugendamtes“ (ebd.: Arbeitsblatt 1: 6) be-

zeichnet. Es wird eine fachliche und organisatorische Ausgestaltung des Hil-

feplanverfahrens verlangt, das die Bereitschaft und Fähigkeit der Betroffenen 

zur Mitwirkung fördert. Die Schaffung von Verfahrensgerechtigkeit wird inso-

fern beschrieben, als dass die Entwicklung geeigneter Verfahrensweisen und 



32 

Methoden gefordert wird, um auch „beeinträchtigten“ Betroffenen die Beteili-

gung zu ermöglichen (ebd.). Als positiv ist zu werten, dass die Klientinnen und 

Klienten die Möglichkeit haben, eine Person ihres Vertrauens zu einem HPG 

mitzunehmen63 (ebd.: Arbeitsblatt 19: 1 und Arbeitsblatt 29: 2). Inhalt und Um-

fang der Beratung der Betroffenen bezüglich ihrer Kompetenzen als zentrale 

Handlungsform werden zumeist in der Vor- und Klärungsphase beschrieben 

(ebd.: Arbeitsblatt 3: 2, Arbeitsblatt 7: 1 und Arbeitsblatt 11: 1 f.). Es fehlt je-

doch eine Auflistung der wichtigsten Beratungsthemen, um sicherzustellen, 

dass eine umfassende Beratung erfolgt. Die Motivierung der Adressatinnen 

und Adressaten wird als wichtiger Bestandteil des Planungsprozesses im Teil 

„Klärungsphase“ dargestellt (ebd.: Arbeitsblatt 11: 2 f.). Ausdrückliche Hinwei-

se zur Methodik realer Beteiligung fehlen. Lediglich an einigen Stellen der Ar-

beitshilfe64 werden an konkreten Arbeitsschritten methodische Ansätze zur 

Umsetzung der Beteiligung aufgezeigt. Auch die Bedeutung der inneren Hal-

tung der Fachkräfte wird nicht angesprochen. In den Ausführungen zur Aus-

handlungskompetenz (ebd.: Arbeitsblatt 1: 9) wird darauf hin gedeutet. Es ist 

positiv hervorzuheben, dass den Adressatinnen und Adressaten die Pla-

nungsdokumentation zugänglich gemacht werden soll (ebd.: Arbeitsblatt 17: 1, 

Arbeitsblatt 23: 1 und  Arbeitsblatt 30: 1). Bezüglich der Grenzen einer gleich-

berechtigten Beteiligung werden nur indirekte Aussagen gemacht65. Die Ver-

fasserin ist der Ansicht, dass ein Fragenkatalog bezüglich des Vorgehens der 

Fachkraft während eines Erstgesprächs dringend angeraten ist, da sonst der 

zu ermittelnde Hilfebedarf möglicherweise nicht erkannt wird. Eine Ursache 

kann die Überforderung der Fachkraft in der Situation sein, die sich aufgrund 

der Vielzahl der Kundinnen und Kunden in einer ASD-Sprechstunde nicht in 

der Lage sieht, genau und umfassend auf die Hilfesuchende bzw. den Hilfesu-

chenden einzugehen. Für unklare Ausgangssituationen bereit gestellte „Lot-

sen“-Fachkräfte66, die von der Fachkraft eingesetzt werden können und die die 

betreffende Familie nachfolgend aufsuchen und versuchen, sich ein umfas-

                                            
63 diese Person kann auch eine Rechtsanwältin oder ein Rechtsanwalt sein 

64 z. B. in den Empfehlungen zur Durchführung der Erziehungskonferenz (ebd.: Arbeitsblatt 22: 3 ff.) 

65 im Zusammenhang mit unzureichenden Informationen bezüglich der Problematik in der Familie u. a. m. (ebd.: Arbeitsblatt 3: 1 

f.) 

66 wie es im Bezirksamt Hamburg Mitte, Fachamt Jugend- und Familienhilfe, ASD eingerichtet ist 
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senderes Bild bezüglich der Bedarfe und Ressourcen der Familie zu verschaf-

fen, sollten nicht vorschnell als Lösung betrachtet werden, da möglicherweise 

ein akuter Bedarf nicht rechtzeitig genug erkannt wird (Anm. d. Verf.). 

o Teamberatung 

Die Arbeitshilfe differenziert in Bezug auf das Zusammenwirken mehrerer 

Fachkräfte zwischen Teamberatungen im Vorfeld einer Hilfeentscheidung 

(ebd.: Arbeitsblatt 3: 3, Arbeitsblatt 4: 2 und Arbeitsblatt 7: 2), im Rahmen der 

Erziehungskonferenz zur Herbeiführung der Hilfeentscheidung (ebd.: Arbeits-

blatt 11: 3 und Arbeitsblatt 19: 1) und bei der Aufstellung des Hilfeplans sowie 

seiner Überprüfung zur konkreten Ausgestaltung der Hilfe (Arbeitsblatt 24: 1 

und Arbeitsblatt 26: 1). Es fehlen aber genaue Angaben bezüglich der Zu-

sammensetzung der Beratungsteams im Jugendamt (ebd.: Arbeitsblatt 11: 3). 

Auf die Entwicklung gruppenbezogener Organisationsstrukturen und Verfah-

rensweisen geht die Arbeitshilfe nicht ein. Kompetenz- sowie Datenschutzfra-

gen hätten in der Arbeitshilfe genauer erörtert werden müssen (ebd.: Arbeits-

blatt 1: 7, Arbeitsblatt 3: 3 und Arbeitsblatt 20: 1 f.). 

o Beteiligung Hilfe erbringender Stellen: 

Effektive und effiziente Kooperation mit anderen Trägern, Diensten und Ein-

richtungen bezüglich des gesamten Hilfesystems als auch einer einzelnen Hil-

fe wird als Qualitätsmerkmal benannt. Wesentliche Kooperationsformen wer-

den erwähnt (ebd.: Arbeitsblatt 26: 3 f. und Arbeitsblatt 29). Die Verschriftli-

chung als zentrales Planungsprinzip wird hervorgehoben (ebd.: Arbeitsblatt 

26: 5 und Arbeitsblatt 29: 3). Die vom Jugendamt und den freien Trägern zu 

leistenden Aufgaben werden umfassend dargestellt (ebd.: Arbeitsblatt 1: 8 f.). 

Die maßgebliche Bedeutung des Hilfeplans bezüglich getroffener Vereinba-

rungen wird ausdrücklich deutlich gemacht (ebd.: Arbeitsblatt 24: 1 und Ar-

beitsblatt 26: 3). Die Verfasserin merkt an, dass es hilfreich gewesen wäre, 

bezüglich der Verschriftlichung der freien Träger genauere Angaben zu ma-

chen. Dies könnte bezüglich fehlentwickelter Verläufe von Bedeutung sein, 

wenn z. B. die Mitverantwortung einer Fachkraft des freien Trägers gemäß  
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§ 8 a Abs. 2 KJHG67 zu bestimmen ist. Zudem könnte bei der Erstellung der 

Berichte der freien Träger für ein HPG ein üblicher Zeitraum zur Übersendung 

des Dokuments an den ASD vorgeschlagen werden, damit ein Anhaltspunkt 

gegeben ist und beide Seiten nicht immer wieder neu darüber verhandeln 

müssen (Anm. d. Verf.). 

o Hilfeplan: 

Bezüglich der Struktur und des Inhalts des Hilfeplans (ebd.: Arbeitsblatt 1: 10, 

Arbeitsblatt 16, ebd.: Arbeitsblatt 17, ebd.: Arbeitsblatt 23: 1, Arbeitsblatt 24 

und Arbeitsblatt 30: 1) und auch bezüglich des Verhältnisses zwischen indivi-

dueller Hilfeplanung und Jugendhilfeplanung (ebd.: Arbeitsblatt 1: 10 und Ar-

beitsblatt 16: 4) werden grundsätzliche Anmerkungen gemacht, es werden je-

doch keine gestalterischen Aspekte thematisiert. Es findet aber eine deutliche 

Unterscheidung zwischen dem Dokument „Hilfeplan“ und dem Prozess „Hilfe-

planung“ statt. Es wird jedoch eine Unterscheidung zwischen dem „gesetzlich 

vorgeschriebenen Hilfeplan“68 und dem „konkreten Hilfeplan“ gemacht, was zu 

Irritationen führen kann. Die Bedeutung des Hilfeplans in Bezug auf gerichtli-

che Verfahren wird nicht erwähnt. Die Strukturierung69 orientiert sich an we-

sentlichen Phasen der Hilfeplanung und wird somit dem prozesshaften Cha-

rakter derselben gerecht. Ein geordnetes, schrittweises Vorgehen, das Schaf-

                                            
67 dort heißt es in § 8 a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung. Abs. 1: „Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunk-

te für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwir-

ken mehrerer Fachkräfte abzuschätzen. Dabei sind die Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche ein-

zubeziehen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. Hält das 

Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es diese den Perso-

nensorgeberechtigten oder den Erziehungsberechtigten anzubieten.“ 

in Abs. 2 heißt es weiter: „In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach diesem 

Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass deren Fachkräfte den Schutzauftrag nach Absatz 1 in entsprechender Weise wahr-

nehmen und bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikoseine insoweit erfahrene Fachkraft hinzuziehen. Insbesondere ist die 

Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte bei den Personensorgeberechtigten oder den Erziehungsberechtigten auf die 

Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die ange-

nommenen Hilfen nicht ausreichend erscheinen, um die Gefährdung abzuwenden.“ 

68 dieser beinhaltet als „Gesamtplan“: die Problemanalyse, die Protokolle der Erziehungskonferenz, der Verlaufskonferenz/en 

und der Beendigungskonferenz und den „konkreten Hilfeplan“, der die konkreten Handlungsziele benennt, die jeweiligen Um-

setzungsschritte und den zeitlichen Ablauf der Hilfe (ebd.: Arbeitsblatt 1: 10 und ebd.: Arbeitsblatt 25: 1) 

69 dazu gehören: allgemeine Hinweise zum Hilfeplan, neun Formblätter (ein Fragen- bzw. Stichwortkatalog „Problemanalyse, 

hilfebegründender Bericht“ (ebd.: Arbeitsblatt 17)), ein Kurzdokumentationsformular, ein Erstmeldungsformular und ein Bera-

tungsdokumentationsformular (ebd.: Arbeitsblatt 8, ebd.: Arbeitsblatt 9, ebd.: Arbeitsblatt 10). Für die Erziehungskonferenz wird 

zudem ein Einladungsformular und eine Tischvorlage angeboten 
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fen eines Begründungszusammenhangs der Dokumentation und ihre Voll-

ständigkeit werden gefördert. Die Planungsergebnisse werden festgehalten, 

es wird auf kontinuierliche Planung hingewirkt. 

Die drei bezüglich der „Vorphase“ erstellten Vorlagen70 dienen in Zusammen-

hang mit den anderen für diesen Verfahrensabschnitt entwickelten Arbeitsblät-

tern in geeigneter Weise dazu, der Fachkraft eine gute Orientierungshilfe zu 

bieten im Hinblick auf die ihr für den weiteren Hilfeverlauf obliegende Wei-

chenstellung. Es ist jedoch unklar, inwieweit das Formblatt „Beratungsdoku-

mentation“ in Abgrenzung zu den anderen beiden Formularen eine andere 

Funktion hat, da es sich ebenso auf Problemlage, Lösungsideen und Beratung 

bezieht. Beratung i. S. v. Herstellung von Verfahrensgerechtigkeit durch um-

fassende Information der Betroffenen geht nicht in die Planungsdokumentati-

on ein. In der Arbeitshilfe werden zwar immer wieder Beratungsgegenstände 

genannt, es gibt jedoch keine Zusammenstellung der für die Betroffenen we-

sentlichen Informationen. Es sollten die wichtigsten Gesichtspunkte in Bezug 

auf ihre Motivation und Befähigung zur Partizipation in die Planungsdokumen-

tation aufgenommen werden. 

Für die zweite Phase, die „Entscheidungsfindung“, wurden drei Vorlagen ent-

wickelt. Der Fragen- und Stichwortkatalog „Problemanalyse, handlungsbe-

gründender Bericht“ (ebd.: Arbeitsblatt 17) enthält Gliederungspunkte und 

zentrale inhaltliche Aspekte71. Unterstützend ist für die Fachkraft auch eine In-

formationssammlung mittels offener Fragestellungen, die dazu anhält, alle 

wichtigen Sachverhalte zu erfassen und zu bearbeiten (ebd.: Arbeitsblatt 16). 

Zudem wird in der Arbeitshilfe thematisiert, dass bei der Sammlung der Infor-

mationen und in der schriftlichen Problemanalyse der Hilfebedarf aus der Sicht 

aller Beteiligten darzustellen ist. Dadurch erfolgt eine umfassende Dokumenta-

tion des Partizipationsprozesses. Auch wird dadurch zur Anerkennung des 

Subjektstatus bezüglich der Adressatinnen und Adressaten, zu einer „realen“ 

                                            
70 am Ende der Phase soll eine „Kurzdokumentation“ erstellt werden (ebd.: Arbeitsblatt 8), dazu ist das Dokumentationsraster 

„Problemlage, Ressourcen, angestrebte Problemlösung“, das Formular „Dokumentation Erstkontakt“ und das Formblatt „Bera-

tungsdokumentation“ erstellt worden 

71 diese beziehen sich auf Situationsbeschreibung, deren fachliche Bewertung hinsichtlich der Feststellung des erzieherischen 

Bedarfs, deren rechtliche Bewertung hinsichtlich der Feststellung des Rechtsanspruchs auf HzE und einen Vorschlag für die 

Durchführung der Hilfe 
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Beteiligung, angehalten. Es erfolgt jedoch keine Dokumentation der Teambe-

ratung. Somit wird die Erarbeitung der Hilfeentscheidung in einem intersubjek-

tiven Prozess nicht nachgewiesen. Dementgegen hält das „Protokoll der Er-

ziehungskonferenz“ (ebd.: Arbeitsblatt 23) das Votum der Betroffenen und des 

Jugendamtes bezüglich der Hilfeart, des Gesamtziels der Hilfe und der zeitli-

chen Perspektive der Hilfe fest. Es ist begrüßenswert, dass eine Dokumentati-

on der Aspekte und Problembereiche vorgenommen wird, über die kein ein-

vernehmliches Vorgehen vereinbart werden konnte bzw. zu denen keine ge-

meinsame Einschätzung stattgefunden hat. Das „Protokoll der Erziehungskon-

ferenz“ nimmt auch auf die dritte Planungsphase der Entscheidungsausfüh-

rung Bezug. Es dokumentiert die genauen Aufgabenzuweisungen an die an 

der Konferenz beteiligten Personen. Der „Hilfeplan“ (ebd.: Arbeitsblatt 25) geht 

darüber hinaus auf konkrete Aspekte der Hilfegestaltung ein, indem er den in 

dem o. g. Protokoll dokumentierten Gesamtzielen konkrete Handlungsziele 

zuschreibt und entsprechende Handlungsschritte, zeitliche Rahmen und eben-

falls Aufgabenzuweisungen darlegt. Besonders sinnvoll ist die vollzogene Dif-

ferenzierung zwischen Gesamtzielen und Teilzielen. Bezüglich der vierten 

Planungsphase der Entscheidungsmodifikation ist die Aufnahme von Indikato-

ren, anhand derer eine Zielerreichung feststellbar ist, in den Hilfeplan ein 

grundlegendes Fundament. Wie das Formular „Protokoll der Erziehungskonfe-

renz“ und der Hilfeplan tragen auch die Formulare „Protokoll der Verlaufskon-

ferenz“ und „Protokoll der Beendigungskonferenz“ bei zu einer kontinuierlichen 

Hilfeplanung72. Die Vorlagen stellen die Einbeziehung wesentlicher Planungs-

prinzipien auch in dieser vierten Planungsphase dar. In Bezug auf die Ein-

schätzung der Entwicklung als auch im Hinblick auf neue Zielsetzungen sind 

die Einbeziehung der Sichtweisen der Adressatinnen und Adressaten vorzu-

nehmen. Durch die genaue Darstellung der Konferenzergebnisse wird eine 

umfassende Dokumentation im Rahmen der Überprüfung des Hilfeverlaufs 

vorbereitet. Somit wird durch die Vorlagen mit Ausnahme der Beratung i. S. v. 

Informieren der Betroffenen eine inhaltlich umfassende Planungsdokumentati-

on ermöglicht. Anzuregen ist eine vermehrte Einfügung von offenen Fragen in 

die Dokumente, soweit die Übersichtlichkeit der Formulare dadurch nicht ge-

fährdet wird. Die Entwicklung eines Formblatts zur Problemanalyse ist anzura-
                                            
72 wodurch jeweils eine Entscheidungsmodifikation möglich wird 
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ten. Die Formulare sind gut benutzbar, da sie genügend Platz für Eintragun-

gen bereithalten. Die Anpassung der Vorgaben an den Einzelfall ist gut um-

setzbar, da Feststellungen nicht vorweg genommen werden und ein schritt-

weises Vorgehen angeregt wird. 

o Regelmäßige Überprüfung des Hilfeplans: 

Die Überprüfung und Fortschreibung des Hilfeplans werden als Bestandteile 

der Hilfeplanung dargestellt (ebd.: Arbeitsblatt 29). Wesentliche Planungs-

grundsätze werden dargestellt. Hinweise zum Ablauf der Überprüfung und zur 

Fortschreibung des Hilfeplans werden gegeben. Bezüglich der Fristen zur 

Überprüfung der Hilfe73 wird darauf verwiesen, sich nach den Erfordernissen 

des Einzelfalls zu richten. Es ist positiv hervorzuheben, dass dabei ausdrück-

lich das Alter des Kindes bzw. jungen Menschen und die Art der Hilfe berück-

sichtigt werden soll (ebd.: Arbeitsblatt 29: 2). Aufgrund fehlender Mindestfris-

ten kann es dazu kommen, dass Hilfeplangespräche aufgrund von Überlas-

tung über einen angemessenen Zeitraum hinweg hinaus gezögert werden. 

Somit sollte ein Höchstzeitraum für einen Bewilligungsabschnitt definiert wer-

den (Anm. d. Verf.). 

 

2.3.2 Struktur 

Die Strukturierung der Arbeitshilfe erscheint sinnvoll. Ausgehend von der Darlegung 

grundlegender Prinzipien in der Kinder- und Jugendhilfe wird das der Hilfeplanung 

zugrunde liegende Bestreben verdeutlicht. Planungsgrundsätze werden dargestellt. 

Die Struktur der Arbeitshilfe orientiert sich an den Phasen der Hilfeplanung und gibt 

fachliche Standards in einer geordneten Abfolge vor. Da in Bezug auf den Prozess 

der Hilfeplanung immer wieder Rückkopplungen einbezogen werden müssen, kommt 

es somit auch zu unvermeidbaren Wiederholungen. Eine Systematisierung kann 

nicht immer erreicht werden, da die Strukturierung sich an dem zeitlichen Ablauf der 

Hilfeplanung ausrichtet; dennoch wird ein umfassendes Bild bezüglich der Hilfepla-

nung vermittelt. 

 
                                            
73 in der Regel wird ein Zeitraum von sechs Monaten vorgeschlagen 
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2.3.3 Methodik 

Die Projektgruppe der Fachbehörde hat sich den Anspruch gesetzt, eine praxisnahe 

und praxisrelevante Arbeitshilfe zu erstellen, mit dem Ziel, die fachlichen Anforderun-

gen an eine kompetente Hilfeplanung „an einem Optimum“74 zu orientieren. Sie sollte 

mit hoher Verbindlichkeit für die Praxis ausgestattet werden (ebd.: Einführung: 2). Es 

werden gründlich erarbeitete und fachlich anspruchsvolle Anforderungen dargestellt, 

die handhabbar und benutzerfreundlich75 abgefasst sind. Dennoch fehlen bezüglich 

der Umsetzung fachlicher Standards in örtliche Verfahren häufig Anregungen hin-

sichtlich organisatorischer Rahmenbedingungen. Die Projektgruppe weist darauf hin, 

dass die Arbeitshilfe aus zwei eigenständigen Teilen bestehen wird, wobei die vorlie-

genden Texte nur den ersten Teil darstellen. Dieser ist als Grundlage zu sehen, der 

weitere Ausführungen folgen müssen. Der zweite Teil wird aus einer Materialsamm-

lung bestehen mit weiteren Texten und Materialien mit direktem inhaltlichen Bezug 

zu den Themen der Arbeitshilfe (ebd.: Einführung: 2 ff.). Die Ausführungen der Ar-

beitshilfe, die schon ein umfassendes Bild der Hilfeplanung vermitteln, könnten durch 

den weiteren Teil der Arbeitshilfe vertieft und vervollständigt werden. Die von der 

Projektgruppe gewünschte Praxisnähe und Praxisrelevanz wird durch die Abfassung 

in verschiedene Arbeitsblätter erreicht, die eine Themen und Anlass bezogene Nut-

zung der Arbeitshilfe ermöglichen. Vorteilhaft ist in dem Zusammenhang auch der 

Schlagwortindex im Anhang. Wie bereits erwähnt mangelt es der ausschließlich am 

Planungsverlauf orientierten Darstellung teilweise an Systematik. Ein Ablaufschema, 

das zu erstellen angekündigt worden ist, könnte der Problematik Abhilfe schaffen.  

 

2.4 Fazit 

Insgesamt gesehen wird die Projektgruppe dem Anspruch gerecht, die örtlichen Ju-

gendämter gemäß § 85 Abs. 2 Nr. 1 KJHG zu beraten und Empfehlungen zur Erfül-
                                            
74 trotzdem die Annahme bestand, dass diese Sicht bei vielen Fachkräften in der Praxis Zweifel bezüglich der Realisierungs-

möglichkeiten auslösen würde 

75 auch wenn die Projektgruppe bezüglich der Lesbarkeit der Arbeitshilfe anmerkt, dass sie um die Kritik weiß, dass ein 100 

Seiten starkes Skript in der Praxis nicht zu bewältigen ist, hat man sich dennoch aus Gründen der Sorgfalt und Gründlichkeit 

dafür entschieden, die Themen ausführlich zu bearbeiten; um der Benutzerfreundlichkeit Rechnung zu tragen, hat man in Hin-

blick darauf, dass die Annahme besteht, dass die Nutzung der Arbeitshilfe in der Regel Themen oder Anlass bezogen erfolgt, 

die Abfassung der einzelnen Arbeitsblätter mit der dahin gehenden Zielsetzung vorgenommen, dass sie jeweils als eigenständi-

ge Texte zu bestimmten Fragestellungen benutzt werden können (ebd.: Einführung: 3) 
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lung der inhaltlichen Aufgaben zu entwickeln. Die Arbeitshilfe enthält Mindeststan-

dards (Schmid, 2004: 180) und die zentralen Standards der Hilfeplanung und forciert 

somit ein einheitliches Qualitätsniveau in den bezirklichen Jugendämtern unter Be-

rücksichtigung der bedarfsgerechten Anpassung lokaler Verfahrensweisen an die 

Verhältnisse vor Ort (ebd.: 167). Wünschenswert wäre gewesen, dass vermehrt Hin-

weise zur Methodik realer Beteiligung sowie Vorschläge zur Entwicklung von Verfah-

rensweisen für Teamberatung und Einbeziehung Hilfe erbringender Stellen gegeben 

worden wären. Auch wäre es sinnvoll gewesen, wenn auf die Bedeutung des Hilfe-

plans in gerichtlichen Verfahren hingewiesen worden wäre (ebd.: 180). 

Die Verfasserin ist erstaunt darüber, dass auch fast zehn Jahre nach Erscheinen 

bzw. Implementierung der Arbeitshilfe kein angekündigter zweiter Teil ausgegeben 

worden ist76. Auch ist die Arbeitshilfe nicht mehr über den damals beauftragten Ver-

lag erhältlich. Zudem haben sich seither übliche Begriffe in der Praxis der Kinder- 

und Jugendhilfe verändert. Somit sollte eine Überarbeitung bzw. Neuauflage dersel-

ben überlegt werden; dabei sollte auf die Einfügung von Seitenzahlen zur leichteren 

Handhabung geachtet werden (Anm. d. Verf.). 

 

In dem folgenden Kapitel werden weitere Möglichkeiten der Qualitätssicherung in der 

sozialen Arbeit betrachtet, die einen positiven Verlauf der Hilfeplanung in der Kinder- 

und Jugendhilfe unterstützen können. 

 

3. Definitionen und Begriffe im Bereich von Dienstleistungsqualität 

Schaarschuch und Schnurr bemängeln die Beliebigkeit und Diffusion der Definitionen 

bezüglich des Qualitätsbegriffs im Zusammenhang der personenbezogenen sozialen 

Dienste. „Der Begriff „Qualität“ ist offenbar gerade in seiner Unbestimmtheit deu-

tungsmächtig geworden.“ (Schaarschuch/Schnurr, 2004: 309). Sie regen vor der Re-

flexion über die Eignung und die Auswirkungen von Verfahren die Reflexion darüber 

an, was Qualität sein kann. Dieser Frage legen sie die Annahmen zugrunde, dass an 

der Erbringung und Nutzung sozialer Dienste unterschiedliche Beteiligte Anteil ha-

                                            
76 nach telefonischer Auskunft bei der „zentralen Behördenbibliothek“ in der Hamburger Straße, Hamburg, am 21.12.09, An-

sprechpartnerin Frau Gruber, die sich zudem bei der Deutschen Nationalbibliothek erkundigt hatte 
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ben, die durch unterschiedliche Interessen geleitet werden und die jeweils eine ande-

re Sicht auf die Beantwortung dieser Frage haben. Somit wird sie zu einer gesell-

schaftspolitisch zentralen Frage. 

„Daraus folgt, dass für den Bereich öffentlich finanzierter, personenbezogener sozia-

ler Dienste ein technischer, wert- und politikfreier Begriff von Qualität sachlich unan-

gemessen und theoretisch nicht haltbar ist. Versuche einer Bestimmung und/oder 

Entwicklung von Qualität in diesem Sektor sollten daher von einem relationalen Qua-

litätsbegriff ausgehen, der die unterschiedlichen Interessenlagen derer, die an der 

Erbringung und Nutzung sozialer Dienste beteiligt sind, und die Verhältnisse und Be-

ziehungen, die sie miteinander verbinden, systematisch berücksichtigen.“ (ebd.: 309 

f.). 

Dabei werden die Nutzenden als Subjekte gesehen, die ihr Leben selber kreieren77, 

dadurch zu „Produzenten“ ihres Lebens werden. Die Professionellen an ihrer Seite 

haben die Aufgabe, diesen „Selbstproduktionsprozess“ als Ko-Produzenten im 

Dienstleistungsprozess zu begleiten und zu unterstützen78 (ebd.: 311 f.). Als ein Qua-

litätsmerkmal ergibt sich daraus, ob die nutzende Person etwas mit dem von der oder 

dem Professionellen an sie gerichteten Angebot anfangen kann, ob sie es verwerten 

kann (Honig, 2002: 222). 

 

3.1 Das zweistufige Qualitätsmodell von Schaarschuch und Schnurr 

Schaarschuch und Schnurr favorisieren ein zweistufiges Qualitätsmodell, bei dem 

zum einen die Konfliktfelder erörtert werden, zum anderen die Bildung von Kompro-

missen durch ein Rahmenkonzept für Verfahren dazu vorgestellt wird 

(Schaarschuch/Schnurr, 2004: 312 ff.). Das gesellschaftliche Konfliktfeld besteht aus 

den Akteuren und Akteursgruppen der Nutzer, des Staates und der Professionellen. 

Diese haben unterschiedliche Interessen, die zu konflikthaften Verläufen führen kön-

nen. Es wird davon ausgegangen, dass die verschiedenen Interessen in span-

nungsgeladenen Konstellationen zueinander stehen. Diese Interessen der Akteure 

                                            
77 durch ihr Verhalten, ihre Bildung, ihre Gesundheit u. a. m. 

78 als Umkehrung der Rollenzuschreibung des dienstleistungstheoretischen Ansatzes von Gross/Badura, 1976/1977 
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werden systematisch aufeinander bezogen79: In der Relation von Nutzern und Staat 

treffen die Interessen von Bedürfnisbefriedigung80 auf das Interesse an der Regulie-

rung von Lebensweisen. Es geht somit um die Legitimität und Anerkennung von An-

sprüchen auf soziale Dienstleistungen. Zwischen Staat und Professionellen geht es 

um die Frage der Angemessenheit. Das Interesse an professioneller Autonomie steht 

im Spannungsverhältnis zum Interesse der Funktionalisierung professioneller Tätig-

keiten für Staatszwecke. Daraus ergeben sich Konflikte um Effektivität und Effizienz 

professioneller Tätigkeit mit sozialstaatlichem Auftrag. Zwischen Nutzern und Profes-

sionellen geht es um die Nützlichkeit von Dienstleistungen versus dem Definitions- 

und Gestaltungsanspruch bezüglich der Problemdiagnose und Form und Inhalt der 

Dienstleistungen. Der Konflikt besteht damit in der Auseinandersetzung über die An-

gemessenheit von sozialen Dienstleistungen. Die Frage nach der Qualität wird be-

antwortet, indem die unterschiedlichen Interessen betrachtet und aufeinander bezo-

gen werden. Aus der Sicht des Staates wird Qualität bestimmt durch die gesellschaft-

liche Nützlichkeit von sozialen Dienstleistungen; hochwertige Qualität entsteht durch 

die effektiv regulierten Lebensweisen von Nutzerinnen und Nutzern. Aus der Per-

spektive der Professionellen wird hochwertige Qualität bewirkt durch „gute Arbeit“. 

Die Sicht der Nutzerinnen und Nutzer bezüglich hochwertiger Qualität besteht in ei-

nem hohen Gebrauchswert der sozialen Dienstleistung81. Somit wird Qualität jeweils 

vor dem Hintergrund der jeweiligen Interessen bestimmt. Die Beziehungen der Ak-

teure zueinander wird zudem durch unterschiedliche Machtverhältnisse bestimmt82. 

Dadurch sind die Durchsetzungsmöglichkeiten ausgesprochen unterschiedlich. Mög-

lich sind dabei jeweils Koalitionen einzelner Akteure zur Umsetzung gemeinsamer 

Ziele. Die gesellschaftliche Qualitätsfrage wird mit einer formalen und prozessualen 

Definition zu beantworten versucht: 

„Die Qualität personenbezogener sozialer Dienstleistungen bestimmt sich in einem 

gesellschaftlichen Konflikt um legitime Ansprüche, die Effektivität und Effizienz sowie 

die Angemessenheit von Dienstleistungen, der im Rahmen formalisierter Verhand-

                                            
79 somit wird es zu einem „relationalen“ Konzept (ebd.) 

80 d. h. Problemlösung und Handlungsautonomie  

81 bei erhöhter Bedürfnisbefriedigung, Handlungsautonomie und sozialer Anerkennung 

82 aufgrund unterschiedlicher finanzieller, sozialer, kultureller u. a. Ressourcen und Potentiale 
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lungsprozesse in einen – zeitlich begrenzten – Kompromiss hinsichtlich der Qualität 

von Dienstleistungen überführt werden kann.“ (ebd.: 319). 

Die Transformation von Qualitätskonflikten in Qualitätskompromisse gelingt auf der 

Grundlage folgender Bedingungen: 

o Öffentlichkeit des Verhandlungsprozesses über Qualität; 

o Die Zugänglichkeit - in zeitlicher, räumlicher sowie sozialer Perspektive - des 

Aushandlungsfeldes über Qualität; 

o Die strukturelle Gewährleistung von Artikulationsmöglichkeiten aller Akteure; 

o Verfahrenstransparenz: Die Beteiligten müssen den Verlauf des Verfahrens 

und die daraus resultierenden Konsequenzen kennen; 

o Diskursivität: Es geht um den Austausch und die Verhandlung rationaler, 

überprüfbarer Argumente; 

o Die Rechtförmigkeit des Verfahrens: Es geht um verfasste Beteiligungsrechte, 

die gegebenenfalls juristisch aktualisierbar sind. 

Es sollten Verfahren eingeführt werden, die diesen Bedingungen entsprechen mit 

dem Ziel, Konflikte über die Qualität personenbezogener sozialer Dienstleistungen 

zum Gegenstand eines öffentlichen Prozesses zu machen, damit gesellschaftliche 

Kompromisse, die möglicherweise zeitlich befristet sind, über den Gehalt und die 

Merkmale der Qualität sozialer Dienstleistungen möglich werden (ebd.: 320 f). 

 

3.2 Der Begriff Qualitätsmanagement 

Da ein großer Teil des Etats der Bundesregierung für den Bereich der sozialen Leis-

tungen eingesetzt wird, ist das Interesse der Bevölkerung an der Verwendung dieser 

Mittel zu Recht groß. Insofern ist die Anforderung der Effektivität der sozialen Dienst-

leistungen von großer Bedeutung, andererseits aber auch die Befriedigung der spezi-

fischen Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe. Institutionen der sozialen Dienstleis-

tung bemühen sich deshalb vermehrt, ihre Geschäftsprozesse für sich und andere 

transparent zu machen (Fürstenberg von, 2005: 87 f.). Sie versuchen, die Qualität 

ihrer Leistung zu bestimmen und zu verbessern, indem sie die wesentlichen Abläufe 
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an den internen und externen Anforderungen ausrichten, Ziele formulieren und deren 

Erreichung messen. „Orientieren sie sich dabei an vorgegebenen Kriterien eines 

schon erarbeiteten Systems, so spricht man von der Anwendung eines Qualitätsma-

nagementsystems.“ (ebd.: 88). Trotzdem geht es auch hier um die Frage der Mess-

barkeit der Qualität pädagogischer bzw. sozialpädagogischer Arbeit. Da aber Ziel-

vorgaben vorhanden sind83 und in der Arbeit gemessen wird84, sind Fehler, die zur 

Nichterreichung von Zielvorgaben führen, festzustellen und zu beseitigen. „Das so 

erzielte Verfahren und sein Ergebnis beruhen auf der Umsetzung eines wirksamen 

Qualitätsmanagements.“ (ebd.: 89). 

 

3.2.1 Kundenorientierung 

Von Fürstenberg legt dar, dass sich der „Kundenbegriff“ in den letzten Jahren in dem 

Bereich der sozialen Dienstleistung weitgehend etabliert hat. Kundin und Kunde wer-

den dadurch zu Kundinnen und Kunden, dass sie einerseits Antragstellerin bzw. An-

tragsteller in einem Verwaltungsakt sind, andererseits ihre Gegenleistung dadurch 

erbracht haben, dass sie Steuern gezahlt und ihre gesetzlichen Rechte wahrgenom-

men haben85. Von Fürstenberg stellt fest, dass der Begriff „Kunde“ eine Orientierung 

an den Leistungsempfängern darstellt, der den gesamten Prozess der Dienstleistung 

durchzieht (ebd.: 89 f.). Er postuliert vier Bedingungen, an denen der Begriff „Kun-

denorientierung“ festgemacht werden sollte: 

o „Dass der Kunde als solcher wahrgenommen wird86. 

o Dass die soziale Dienstleistung sich in jeder Phase ihrer Konzipierung, Vorbe-

reitung und Umsetzung an den Anforderungen des oder der Kunden orientiert. 

o Dass die Kundenanforderungen in interne Vorgaben zu Leistungserbringung 

umzusetzen sind. 

                                            
83 wie auch Anforderungen, die von dem Auftraggeber bzw. der Institution, die die Fachkraft beschäftigt, aber auch von den 

Adressatinnen und Adressaten an die Arbeit herangetragen werden 

84 ob Effektivität vorgelegen hat, d. h., ob durch den Einsatz der vorhandenen Mittel die Ziele erreicht wurden - unabhängig 

davon, ob der Verlauf der Hilfe als persönlich befriedigend oder unbefriedigend erlebt wurde 

85 durch die entsprechenden Rechtsvorgaben ist eine Ermächtigung zu solchem Handeln gegeben 

86 d. h., dass die Anforderungen an die Leistung und deren Träger bekannt sind 
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o Dass der Kunde als vorrangige Kontroll- und Korrekturinstanz wahrgenommen 

wird […].“ (ebd.: 90). 

Dabei gibt er zu bedenken, dass mit diesem Begriff nicht nur der Leistungsempfänger 

selbst, sondern auf einer weiteren Ebene auch die Institution87 gemeint ist, die öffent-

liche Anforderungen an die Dienstleistung formuliert (ebd.: 89). 

Der Kundenbegriff wird in der sozialen Arbeit kontrovers diskutiert. Die Bedeutung 

der Beurteilung der Qualität durch die Adressatinnen und Adressaten ist umstritten. 

Es wird darauf verwiesen, dass es zu dem Wesen pädagogischer Prozesse gehört, 

dass die Definitionshoheit über die zu erbringenden Leistungen auf der Seite der 

Professionellen zu bleiben hat. In dem Zusammenhang sind Überlegungen entwi-

ckelt worden, dass den Kundinnen und Kunden eine beratende „dritte Instanz“ an die 

Seite gegeben werden sollte88 (Oechler, 2009: 109 f.). 

 

3.2.2 Mitarbeiterorientierung 

Im Qualitätsmanagement89 ist es das originäre Ziel, ein Ergebnis zu erreichen, das in 

größtmöglichem Maße den Bedarfen der Kundinnen und Kunden entspricht. Ein sol-

ches Ergebnis ist zwangsläufig nur durch die umfassende Beteiligung aller an diesem 

Prozess teilhabenden Personen möglich. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unmit-

telbar Beteiligte an der Leistungserbringung und somit zentrale interne Instanzen. 

Folglich wird aufgrund dieser zentralen Bedeutung im Bereich des Qualitätsmana-

gements von „Mitarbeiterorientierung“ gesprochen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

sind befasst mit den Abläufen, die die Leistungserbringung betreffen. Da diese viel-

schichtig sind, müssen materielle und prozessuale Ressourcen unter ihrer Mitwirkung 

zielgerichtet bereitgestellt werden. Auch müssen sie Erfahrungen bezüglich des Ar-

beitsprozesses und Bewertungen der Funktionsfähigkeit ihrer Leistungszusammen-

hänge regelmäßig weiterleiten, damit Konsequenzen erfolgen können und interne 

Evaluation möglich wird. Es ist wichtig, dass die Organisation den Ort der tatsächli-

chen Leistungserbringung als den zentralen Bereich definiert, dem die anderen Be-
                                            
87 z. B. Parlament, Rat der Kommune, Arbeitsagentur, Jugendamt 

88 z. B. ein „sozialer Verbraucherschutz“ wie die „Dienste der Verbraucher“ oder die „Dienste der Klientenberatung“ (BMFSFJ, 

2002a: 260) 

89 im Bereich Produktion und Handel wie auch in der Dienstleistung 
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reiche90 zuzuarbeiten haben91 (Fürstenberg von, 2005: 91). Von Fürstenberg be-

schreibt als wichtigste Punkte der „Mitarbeiterorientierung“ somit: 

o „Dass der Mitarbeiter bei der Konzipierung, Vorbereitung und Umsetzung 

der Kundenanforderungen umfassend unterstützt wird. 

o Dass der Mitarbeiter im Rahmen der Vorgaben der Organisation ‚Herr‘ des 

Verfahrens ist […]. 

o Dass ein Verfahren installiert ist, nach dem die Erfahrungen des Mitarbei-

ters in der Umsetzung der Kundenanforderungen regelmäßig erhoben, 

ausgewertet und die Konsequenzen eingearbeitet werden.“ (ebd.: 91 f.). 

Inzwischen sind alle gängigen Qualitätsmanagement92-Systeme mitarbeiterorientiert 

ausgerichtet (ebd.: 95). 

 

3.2.3 Prozess als Bestandteil des Qualitätsmanagements 

Von Fürstenberg definiert den Begriff „Prozess“ als Vorgänge, die nicht mit einem 

einmaligen Umsetzen erledigt sind, sondern mehrerer Entscheidungs- und Umset-

zungsschritte bedürfen, bis sie das anvisierte Ziel oder Ergebnis erreichen (ebd.: 92). 

Zudem werden folgende konstitutive Merkmale beschrieben (ebd.: 93 f.): 

o Notwendigkeit eines Auslösers93 

o beinhaltet ein gewünschtes Ergebnis 

o hat eine(n) oder mehrere Kundin(nen) oder Kunden 

o orientiert sich an den Kundenanforderungen 

o vollzieht sich in einer Abfolge von (Teil-)Schritten 

                                            
90 damit sind deren Kunden keine externen, sondern interne 

91 wobei es unerheblich ist, ob die Leistung alleine oder im Team erbracht wird 

92 im Folgenden auch abgekürzt mit QM- bzw. QM 

93 genannt „Input“; von innen, z. B. aus der Organisation heraus in Form eines Teamentscheids oder einer Vorgabe, oder von 

außen, z. B. durch einen Auftrag 
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Abbildung 2: Kennzeichen eines Prozesses 

 

(Fürstenberg von, 2005: 92) 

 

In der Abbildung 2 sind wichtige Kennzeichen eines Prozesses dargestellt. Zu den o. 

g. Punkten kommt der Aspekt der Kontinuität. Damit grenzt er sich z. B. von einem 

Projekt ab. Er ist auf Dauer angelegt und wiederholt sich regelmäßig, damit das Ge-

samtziel erreicht wird. Auch ist die Systematik des Prozesses von großer Bedeutung 

für die Zielerreichung. Es wird zwischen Primär94- und Sekundärprozessen95 und 

Kern- und Stützprozessen96 unterschieden. Bezüglich einer dauerhaften Qualitätssi-

cherung ist zu klären, wie die Prozesse 

o dauerhaft in der gewünschten Weise umgesetzt werden. 

o die tatsächlichen Ergebnisse festgehalten werden. 

o die festgestellten Ergebnisse bewertet und diese Bewertungen in ihre 

Prozesse eingearbeitet werden (ebd.). 

                                            
94 sind bestimmt durch Tätigkeiten, die unmittelbar mit dem Klientel zu tun haben: Beratung, Fallmanagement, direkte Unterstüt-

zung etc. 

95 sind bestimmt durch Zuarbeiten für die Primärprozesse wie auch durch sämtliche Führungsaufgaben, z. B. Personalentwick-

lung etc. 

96 diese unterscheiden sich durch ihre Nähe zum wesentlichen Auftrag der Organisation 
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Die Beschreibung der Prozesse wird von „Prozessteams“ in schriftlicher Form als 

Beschreibung erarbeitet97. Im Anschluss erfolgt die Operationalisierung bzw. Quanti-

fizierung pädagogischer, betreuender oder beratender Leistung (ebd.). Gesteuert 

wird durch 

o die Bewertung der Bedeutung von Prozessschritten. 

o das Zuordnen von Indikatoren. 

o das Zuordnen von Messpunkten. 

o das Definieren von Kennzahlen und Eingreifwerten (ebd.: 95). 

Wenn eine Organisation ein Qualitätsmanagement erstmalig installiert, so hat dieses 

den Charakter eines Projekts. Es wird neben den bestehenden Führungs- und Lei-

tungsstrukturen organisiert und durchgeführt, da es darum geht, die vorhandenen 

Organisationsstrukturen zu überarbeiten und zu verändern. Als Aufgabe und Ergeb-

nis des Projekts werden im Anschluss die neu erarbeiteten Abläufe in die Abläufe der 

Organisation eingeführt (ebd.: 96). 

 

                                            
97 diese sollten sein: an der Umsetzung des Prozesses tätig Beteiligte, Prozesskunden, der bzw. die Prozessverantwortliche als 

„Prozesseigner“ und ein(e) QM-Moderator bzw. -Moderatorin, wenn notwendig 
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Abbildung 3: Aufbau eines Projektes zur Implementierung eines Qualitätsmanagements 

 

(Fürstenberg von, 2005: 97) 

 

Die Abbildung 3 veranschaulicht die Beteiligten und den Ablauf eines Prozesses.  

Um arbeitsfähig zu sein, werden zumindest das Steuerungsteam und das Projekt-

team mit der besonderen Funktion des Projektleiters98 benötigt. Hinzu kommen als 

QM-spezifische Funktionen die Rolle der Führung und der Prozessteams mit dem 

bzw. der Prozessverantwortlichen (ebd.). 

Der Ablauf beginnt mit einer Analysephase. Dadurch soll Transparenz bezüglich aller 

relevanten Bereiche der Organisation entstehen. Die Analyseinstrumente99 müssen 

sich an den Vorgaben und Kriterien des QM-Modells orientieren und letztlich unterei-

nander und mit den Ergebnissen der folgenden Analyserunde vergleichbar sein. Nur 

dadurch kann eine messbare Veränderung der erreichten Qualität erkennbar werden. 

Steuerungs- und Projektteam haben die derzeitige und mittelfristige Position der Or-

ganisation auf dem sozialen Markt zu eruieren. Zudem soll die Mitarbeiter- und Kun-

denzufriedenheit bestimmt werden. Zuletzt muss sich die Organisation selbst bewer-

                                            
98 des Weiteren ungefähr sieben Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter 

99 die einzusetzenden Instrumente sind vielfach: Interview, Fragebogen und Messung im Abgleich mit Kennzahlen 
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ten. Bei größeren Unternehmen erfolgt dies auf der Führungs- und Leitungsebene. 

Im Anschluss setzt sich die Organisation Qualitätsziele für einen längeren Zeitraum, 

die in den jeweiligen Arbeitsbereichen eingeführt werden100 und einen Handlungsleit-

faden darstellen (ebd.: 97 f.). 

„Insbesondere an diesem Punkt bedarf es einer starken Führung, die in der Lage ist, eine umfassende Bewertung 

vorzunehmen und auf dieser Grundlage ihre strategischen Entscheidungen zu treffen, auch wenn sich daraus erhebli-

che Veränderungen in den Abläufen und Zuständigkeiten ergeben sollten. Von der Umsetzung und der Integration 

von Verfahrensweisen in die regulären Abläufe hängt es ab, ob man von einem eingeführten und wirksamen QM- 

System sprechen kann.“ (ebd.: 98 f.). 

 

3.2.4 Total Quality Management 

Die Erweiterung der Arbeitsbereiche, auch in der Dienstleistung, ist seit den 20er und 

30er Jahren d. v. J. rasch vorangeschritten. Die Vorteile eines motivierenden Ar-

beitsplatzes und der Aktivierung der humanen Fähigkeiten der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter hat sich bis in die heutige Zeit hinein umfassend durchgesetzt. Der Begriff 

„Enrichment“ steht u. a. auch für die eigenverantwortliche Umsetzung eines Prozes-

ses durch eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter vom Beginn bis zu seinem En-

de101. Bei den sozialen Dienstleistungen ist die umfassende Verantwortlichkeit bei 

den öffentlichen und auch bei den freien Trägern zu finden. Wie die einzelne Person 

gefordert ist, die sie betreffende Dienstleistung zu „managen“, so muss das auch die 

Organisation leisten. Anfänglich lediglich eine Ergebniskontrolle durchzuführen hat 

dazu geführt, nicht mehr korrigierend in die Prozesse eingreifen zu können. Somit 

wurde begleitend gemessen und gesteuert. Dies wurde von außen durchgeführt 

durch die Kontrolle und das Eingreifen der Führung und von ihr Beauftragter. Trotz-

dem dadurch Fehlentwicklungen im Vorwege verhindert werden konnten102, waren 

keine kontinuierlichen Erfolge anzunehmen, da sie nicht systemimmanent herbeige-

führt worden sind und werden. An diesem Punkt setzt das Total Quality Manage-

ment103 (TQM) ein. Systeme nach diesem Management-Typ sorgen dafür, dass die 

gesamte Organisation ihre Ergebnisse ständig misst, bewertet und korrigiert. Dazu 

                                            
100 dies stellt die Umsetzungsphase dar 

101 unabhängig davon, ob dabei ursächlich Kosten- oder Qualitätsgründe im Vordergrund stehen 

102 durch das frühzeitige Erkennen und Korrigieren 

103 im Folgenden TQM genannt 



50 

werden Instrumente benutzt, die kontinuierlich angewandt werden und damit den 

Prozess der Qualitätssicherung aufrecht erhalten. Der Qualitätskreislauf nach 

Deming104 fand schon in den 50er Jahren d. v. J. große Beachtung. Seiner Lehre 

nach besteht qualitätsgerichtetes Handeln aus folgenden vier Schritten: 

1. Plan    = Prozesse planen 

2. Do    = Prozesse umsetzen 

3. Check    = Verfahren und Ergebnisse überprüfen und bewerten 

4. Act    = gewonnene Erkenntnisse in korrigierte Prozesse umsetzen 

 

Abbildung 4: Der Deming-Kreislauf  

 

(Fürstenberg von, 2005: 100) 

 

Somit wird von dem PDCA-Zyklus gesprochen. In der Abbildung 4 sind die vier 

Schritte der Qualitätssicherung „Planen“, „Durchführen“, „Überprüfen“ und „Handeln 

bzw. korrigiert Umsetzen“ als Kreislauf dargestellt. Weiterführende QM-Systeme sind 

z. B. das Excellence-Modell der European Foundation for Quality Management105 

(EFQM), der QM-Prozess nach DIN EN ISO 9001:2000 und das „Münchner Modell“. 

Aus dem Normensystem des QM-Prozesses nach DIN EN ISO 9001:2000 wurde 

                                            
104 nach William Edwards Deming, 1900-1993 (Kanji, 1995: 50) 

105 im Folgenden mit EFQM abgekürzt 
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durch eine Überarbeitung106 ebenfalls ein TQM-Modell. Es wird heute in Europa am 

meisten verwendet (ebd.: 99 ff.). 

Merchel kritisiert TQM als „vages Konglomerat aus Haltungen und Prinzipien, bei 

denen insbesondere  

o das Denken vom Kunden aus zum Ausgangspunkt für das Management und 

Unternehmen gemacht wird, 

o der Einbezug der Mitarbeiter als Motor für Qualitätsmanagement genutzt wer-

den soll und 

o das Prinzip der vorausschauenden Fehlervermeidung in den Mittelpunkt ge-

rückt wird. 

Es existiert im Betrieb kaum eine Managementaufgabe, die nicht als Bestandteil von 

TQM bezeichnet werden könnte.“ (Merchel, 2004: 112) Er sieht die Schwerpunkte 

dieses Ansatzes in 

o der Notwendigkeit, sich auf die Adressatinnen und Adressaten als wichtige Be-

zugsgröße für die Definition von Qualität einzulassen. 

o der Bedeutung der Leitung für ein produktives Qualitätsmanagement. 

o der Bedeutung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Qualitätsentwicklung.  

o der Sicht der Prozesshaftigkeit, wobei der Aspekt der Qualitätsentwicklung we-

sentlich stärker im Vordergrund steht als der Aspekt der Qualitätssicherung. 

(ebd.: 113) 

Im folgenden Abschnitt wird die Methode der Evaluation als Partizipations- und Lern-

prozess in den Blick genommen. 

 

3.3 Der Begriff Evaluation 

In der fachlichen Diskussion gibt es unterschiedliche Meinungen darüber, was unter 

Evaluation zu verstehen und was der Inhalt bezüglich der Durchführung einer Eva-

                                            
106 durch die Erfüllung der Forderung nach Einbeziehung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und nach einem wirksamen Quali-

tätskreislauf 



52 

luation ist (Spieckermann, 2005: 260). Im Folgenden sollen unterschiedliche Per-

spektiven dargestellt werden. 

 

3.3.1 Begriffsbestimmung 

Etymologisch hat der Begriff Evaluation einen lateinischen Ursprung; er leitet sich 

jedoch auch aus dem Englischen und Französischen ab und meint das Abschätzen 

bzw. Veranschlagen. Zunächst geht es bei einer Evaluation um die Bewertung einer 

Angelegenheit oder eines Prozesses107. Dabei erfolgt eine systematische Untersu-

chung der Leistungsfähigkeit oder des Wertes eines Objekts bzw. Programms. Das 

Ziel ist es, die Erkenntnisse der Untersuchungen in Steuerungsgremien hineinzutra-

gen, um der Unsicherheit von Entscheidungen entgegenzuwirken. Evaluation ist ein 

anwendungsorientierter Forschungsansatz. (Spieckermann, 2005: 260 f.). 

„Unter Evaluation versteht man also kein empirisch-wissenschaftliches Verfahren; die 

Besonderheit liegt nicht in der Form der Datenerhebung, sondern in der gewählten 

Perspektive. Es existieren keine spezifischen Methoden der Evaluation, es kommt 

das gesamte Spektrum der empirischen Sozialwissenschaften zum Einsatz.“ (Krom-

rey, 2000: 22; zit. n. Spieckermann, 2005: 261). Kromrey spricht von dem „Primat der 

Praxis“, da sich der Einsatz von wissenschaftlichen Methoden daran misst, inwiefern 

er zur Lösung praktischer Probleme beiträgt (Kromrey, 2000: 22; nach 

Spieckermann, 2005: 261). Die Anwendung der Methoden folgt jedoch dem anderen 

Paradigma, dass die klassischen Gütekriterien der empirischen Sozialforschung 

durch eigene Validitäts- und Reliabilitätskriterien ersetzt werden (Heiner, 2001: 481; 

nach Spieckermann, 2005: 261). 

Rossi und Freeman erklären Programmevaluation108 „als systematische Anwendung 

sozial-wissenschaftlicher Forschungsmethoden zur Beurteilung der Konzeption, Aus-

gestaltung, Umsetzung und des Nutzens sozialer Interventionsprogramme. (…) zur 

Verbesserung der Planung und laufenden Überwachung sowie zur Bestimmung der 

                                            
107 siehe auch Mertens, 2000: 41 nach Spieckermann, 2005: 260 

108 als systematische Untersuchung der Leistungsfähigkeit oder des Wertes eines Objektes oder Programmes, um die Unsi-

cherheit von Entscheidungen zu reduzieren 
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Effektivität und Effizienz (…) von sozialen Interventionsmaßnahmen.“ (Ros-

si/Freeman, 1988: 3; zit. n. Spieckermann, 2005: 260). 

 

3.3.2 Zweck der Evaluation 

Der Zweck der Evaluation ist die Erfolgskontrolle mit dem Ziel der Prüfung, ob die 

Mittel der Organisation effizient109 und effektiv110 eingesetzt werden (Spieckermann, 

2005: 260 f.). 

Kromrey vertritt die Auffassung, dass es sich um drei Paradigmen handelt. Zum ei-

nen handelt es sich um das Kontrollparadigma, das sich auf Effizienz und Effektivität 

bezieht. Zum anderen geht es um das Entwicklungsparadigma. Es prüft Entwick-

lungsvorhaben, entwickelt neue Produkte, erstellt Hypothesen und Konzepte und 

prüft sie bezüglich ihrer Umsetzbarkeit. Zuletzt ist das Forschungsparadigma zu be-

achten, das sich auf Evaluationsvorhaben bezieht, die als Grundlagenforschung zur 

Verbreitung der Wissensbasis beitragen (Kromrey, 2000: 25; nach Spieckermann, 

2005: 261). 

Nach Beywl/Schepp-Winter gibt es strukturelle Parallelen zwischen dem Evaluations- 

und dem Lernprozess. Durch die Überprüfung der Wissensproduktion kommt es zu 

einem kybernetischen Regelkreis, der so lange wiederholt wird, bis das gewünschte 

Ergebnis erreicht ist oder der Prozess abgebrochen wird. Die Lernschleifen sind da-

bei ein konstitutives Prinzip der Evaluation. Je mehr Lernschleifen durchlaufen wer-

den, desto höher ist das Reflexionsniveau und umso nachhaltiger ist der Lernprozess 

der Organisation (Beywl/Schepp-Winter, 1999: 32; nach Spieckermann, 2005: 275 

f.). 

Argyris/Schön führen an, dass es eine Voraussetzung für erfolgreiches Organisati-

onslernen ist, inwiefern es gelingt, die Evaluationen des Lernprozesses in das Orga-

                                            
109 zu analysieren ist die Beziehung zwischen Kosten und Nutzen: Tun wir die Dinge richtig? 

110 zu prüfen ist die Wirkung bezüglich der bei den Zielgruppen durchgeführten Maßnahmen: Tun wir die richtigen Dinge? 
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nisationsgedächtnis111 aufzunehmen (Argyris/Schön, 1978: 19; nach Spieckermann, 

2005: 276). 

Patton proklamiert: „Lernen evaluativ zu denken ist dasselbe wie lernen zu lernen.“ 

(Patton, 1998: 75; nach Spieckermann, 2005: 276). Somit ist das Ziel einer 

partizipativen Evaluation nicht nur das Erreichen der vereinbarten Ziele, sondern 

auch die Initiierung eines Lernprozesses112 (ebd.). 

Spiekermann merkt an, dass sich für die Qualitätssicherung in der sozialen Arbeit die 

prozessbegleitende Evaluation als zweckmäßig erwiesen hat (Spieckermann, 2005: 

262). 

 

3.3.3 Zielentwicklung als Voraussetzung 

Das „CIPP-Modell“ von Stufflebeam unterscheidet vier Bereiche der Evaluation: den 

Kontext113 als Strukturevaluation (von engl. Context), den Input114, den Prozess115 

und das Produkt116 (Stufflebeam, 2000; nach Spieckermann, 2005: 262). Die 

summative Evaluation oder Bilanzevaluation erfolgt nach der Durchführung von 

Maßnahmen am Ende eines Projekts (Stockmann, 2000: 13; nach Spieckermann, 

2005: 261). Bezüglich der Qualitätssicherung bietet sich die prozessbegleitende Eva-

luation an. Die Zwischenergebnisse werden weitergegeben, um auf eventuelle Prob-

leme hinzuweisen bzw. um auf eine Optimierung hinzuwirken; dies ist bei der forma-

tiven Evaluation bzw. Verbesserungsevaluation der Fall. Die Forschungsevaluation 

ist durch den Begriff der Aktionsforschung von Lewin (1968) geprägt. Dabei werden 

die Ergebnisse der Analyse in direktes Handeln bzw. Vorschläge für Handlungen 
                                            
111 das Organisationsgedächtnis entsteht dadurch, dass „Lernschleifen“ durchlaufen werden. Es besteht die Annahme, dass das 

Reflexionsniveau und der Lernprozess einer Organisation sich in dem Maß steigert, je mehr Lernschleifen durchlaufen werden 

(nach Spieckermann, 2005: 276) 

112 ein solcher beinhaltet natürlicherweise auch Fehler und Umwege auf dem Weg zur Zielerreichung 

113 umfasst die allgemeinen Rahmenbedingungen zu Beginn der Evaluation, z. B. Informationen über die beteiligten Institutio-

nen, deren Infrastruktur bzw. Finanzierung; Finanzielles und Organisatorisches 

114 bezeichnet die konkreten Maßnahmen und Projekte, die durchgeführt werden. Dazu zählen die Ziele und die Zeitplanung des 

Vorhabens, die Organisation und personelle Ausstattung 

115 beschreibt die konkrete Umsetzung der Maßnahmen sowie die sich daraus ergebenden Erfahrungen und Probleme, evtl. die 

Änderung von Teilzielen oder Einzelmaßnahmen 

116 bestimmt den Erfolg des Vorhabens; Ansatzpunkt ist die Kundenperspektive. Diese Ergebnisevaluation soll als Erfolgskon-

trolle dienen und sich an messbaren Kriterien orientieren 
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transformiert; der Rückkopplungsprozess hebt die Distanz zwischen Forscher und 

Forschungsobjekt auf, wie sie in der traditionellen empirischen Sozialforschung vor-

zufinden ist. Der Vorteil der Fremdevaluation durch externe Akteure liegt in einer 

neutralen und objektiven Haltung des Evaluators bzw. der Evaluatorin. Zudem gibt es 

die Möglichkeit der Selbstevaluation, indem die betroffenen Akteure die Maßnahmen 

bzw. Projekte, in denen sie tätig sind, selbst evaluieren. In der Praxis werden vielfach 

Mischformen der Evaluationsmöglichkeiten genutzt (Spieckermann, 2005: 262 f.). 

Eine exakte und rechtzeitige Zielformulierung ist im Sozialmanagement unverzicht-

bar. Nach Patton sind Ziele auf Werten begründet (Patton, 1998: 59; nach 

Spieckermann, 2005: 265). Evaluation bietet Vorgehensweisen zur Klärung von Wer-

ten und den davon abgeleiteten Zielen an und wirkt somit schon vor einer Datener-

hebung. Die Zielfindung sollte unter Einbindung der Kooperationspartnerinnen und 

Kooperationspartner stattfinden. Die Ziele sollten im Planungsprozess weiter ausdif-

ferenziert werden. Spätestens bis zum Beginn der Umsetzungsphase sollte ein Ziel-

katalog erstellt sein. Die Zielentwicklung dient dazu:  

o Klarheit zu gewinnen117; 

o Effektivität zu sichern118; 

o Effizienz zu steigern119; 

o Evaluation und Qualitätssicherung zu ermöglichen120. 

Insgesamt sind drei Zielformen zu unterscheiden: Leitziele121, Mittlerziele122 und 

Handlungsziele123. Sie sollten gemäß den SMART-Kriterien124 spezifisch, messbar, 

                                            
117 bezüglich der Zielgruppe, der Art der durchzuführenden Maßnahme, des angestrebten Zustands bei der Zielgruppe, des 

zeitlichen Rahmens und der Außenwirkung 

118 während der Durchführungsphase sollte kontinuierlich überprüft werden, ob Teilziele erreicht worden sind. Der Zielerrei-

chungsgrad kann über eine abgestufte Zieldefinition und messbare Zielindikatoren festgestellt werden 

119 ein Input-Output-Vergleich zeigt, ob die Ziele unter wirtschaftlichem Mittelaufwand erreicht werden können; der geringste 

Aufwand wird ermittelt. Eine unverhältnismäßige Ziel-Mittel-Relation erfordert eine Umsteuerung des Ablaufs 

120 die erreichten Ergebnisse werden gemäß des Maßstabs der Definition der im Vorwege bestimmten messbaren Ziele und der 

vereinbarten Qualitätskriterien zur Zielerreichung bewertet, um das Ausmaß des Erfolgs zu definieren 

121 beschreiben eine allgemeine Zielrichtung eines Projekts bzw. einer Maßnahme 

122 konkretisieren die Leitziele 

123 beschreiben möglichst genau die Zielkriterien für die Maßnahme bzw. das Projekt und sind den Mittlerzielen zu deren Reali-

sierung zugeordnet 
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akzeptabel/attraktiv, realistisch und terminiert sein. Möglicherweise sind nicht immer 

alle Kriterien anzuwenden, wenn Ziele z. B. allgemeinen Charakter haben. 

 

Abbildung 5: Maßnahmen- und Wirkungsziele 

 

(Spieckermann, 2005: 267) 

 

Die Abbildung 5 veranschaulicht, dass es bei der Zielentwicklung auch die Ebenen 

Output125 und Outcome126 gibt. Mit dem Output der Maßnahme oder des Projekts 

sollen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die sich positiv auf den Outcome 

auswirken. Die Evaluation der beiden Ergebnisebenen wird unter Beachtung der 

formulierten Maßnahmen- und Wirkungsziele vorgenommen (Spieckermann, 2005: 

265 ff.). 

 

3.4 Fazit 

Das oben beschriebene zweistufige Qualitätsmodell von Schaarschuch und Schnurr 

ist durch die Benennung von Akteuren, Interessen und Konfliktfeldern analytisch, 

durch die Bestimmung der Beziehungen der Akteure zueinander relational und durch 

die Annahme, dass Konflikte produktiv sind und zur Kompromissbildung einladen, 

konfliktakzeptierend und verhandlungsorientiert. Zudem ist es prozedural, da es Be-

dingungen angibt, unter denen Kompromisse über Qualität herstellbar sind. Darüber 

hinaus ist es kritisch, da es die Möglichkeit eröffnet, dass die unterschiedlichen 

                                                                                                                                        
124 siehe Pkt. 4.1.3 

125 Leistungen, die im Rahmen eines Vorhabens erbracht werden, bei denen es sich um prozessorientierte Erkenntnisse oder 

Produkte handelt; die ein Mittel darstellen, das Primärziel zu erreichen. Bezüglich der Evaluation wird die Bewertung der Pro-

zessqualität und die Auswahl und effiziente Anwendung der verwendeten Mittel und Instrumente vorgenommen 

126 beschreibt die Wirkung des Outputs bei den Zielgruppen. Ergebnisse und Ergebnisqualität des Handelns werden bezüglich 

der vorher festgelegten Ziel- und Qualitätskriterien abgeglichen bzw. gemessen 
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Machtrelationen und Machtpotentiale zwischen den Akteuren analysiert und themati-

siert werden. Ein solches Konzept zur Qualitätsbestimmung kann die Qualitätsdis-

kussion repolitisieren und den Prozess der Definition von Qualität zum Gegenstand 

eines demokratischen Prozesses in den Einrichtungen personenbezogener sozialer 

Dienstleistungen machen (Schaarschuch/Schnurr, 2004: 321). 

Von Fürstenberg legt zusammenfassend dar, dass die Einführung eines umfassen-

den Qualitätsmanagements eines erhöhten Aufwands und Engagements aller Betei-

ligten einer Organisation bedürfe. Transparenz und ständige Kommunikation aller 

Schritte im QM-Prozess durch die Führung in Bezug auf die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter ist dabei oberstes Gebot, um die notwendige Motivation herzustellen und 

zu sichern. Aus dieser Anstrengung resultiere aber eine Klärung und Vereinfachung 

des Arbeitsalltags, eine Verbesserung der Strukturen zur systematischen Lösung 

offener Fragen, eine größere Identifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 

der Arbeit und eine weitreichendere Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden. (Fürs-

tenberg von, 2005: 105 f.). 

Spiekermann erklärt, dass Evaluation als eine Methode zur Erfolgskontrolle gesehen 

werden kann und Schnittstellen zu anderen Ansätzen der Erfolgskontrolle127 auf-

weist. Eine rechtzeitige und genaue Formulierung von Zielen ist eine entscheidende 

Vorbedingung. Die Zielfindung sollte unter Einbindung aller Kooperationspartner er-

folgen und im Verlauf immer kleinteiliger bestimmt werden. Es gibt strukturelle Paral-

lelen zwischen dem Evaluationsprozess und dem Lernprozess. Der Lernprozess 

durch Evaluationen findet im Gegensatz zur Individualebene auf der Ebene der Insti-

tutionen und Organisationen statt. Je mehr Lernschleifen durchlaufen werden, desto 

höher ist das Reflexionsniveau und desto nachhaltiger der Lernprozess der Organi-

sation. Das Ziel einer partizipativen Evaluation ist das Erreichen der vereinbarten 

Ziele Mithilfe der Initiierung eines Lernprozesses zur Prüfung, ob die Mittel effizient 

und effektiv eingesetzt werden (Spieckermann, 2005: 260 ff.). 

Die Verfasserin ist der Meinung, dass sich ein QM-System bzw. QM-Projekt für so-

wohl öffentliche als auch freie Träger anbietet, auf der Führungs- oder Mitarbeiter-

ebene oder auch für die gesamte Organisation. Dies kann resultieren aus einer Mit-

arbeiterbefragung, durch die Organisationsprobleme deutlich werden oder durch 

                                            
127 z. B. zum QM, Controlling, Monitoring u. a. m. 
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problematische Verläufe in der Arbeit. Der Anspruch an die Professionellen, sich be-

züglich der Erfahrungen in der eigenen Arbeit eigenständig an die Organisation zu 

wenden, damit eine Auswertung und ständige Überarbeitung möglich ist, scheint der 

Verfasserin noch nicht umfassend eingefordert und als Einstellung bzw. berufliche 

Haltung verankert zu sein. Die Verfasserin gibt aufgrund ihrer Erfahrungen in der 

Praxis zu bedenken, dass es gleichwohl wichtig ist, dass regelmäßig überprüft wird, 

ob die Organisationsleitung in den unterschiedlichen Stufen der Hierarchie einer Or-

ganisation die o. g. wichtigen Punkte der „Mitarbeiterorientierung“ unterstützt oder die 

Umsetzung durch ihr Handeln eher behindert. Dazu kann die regelmäßige Befragung 

der Beschäftigten beitragen, wenn sie adäquat angewandt und die Ergebnisse als 

möglicherweise notwendige Veränderungen gedeutet, in die Praxis implementiert 

und langfristig überprüft werden. Es ist zu prüfen, ob ein QM-Projekt die gewünschte 

Veränderung bewirkt oder ob z. B. andere Wege, wie die Möglichkeit der Supervisi-

on128, die Verbesserung erreichen. Merchels Kritik an dem TQM-Ansatz scheint der 

Verfasserin nicht stark relevant zu sein. Es geht dabei zwar in erster Linie um Einstel-

lungen und Haltungen, die mittlerweile im sozialen Arbeitsfeld allgemein berücksich-

tigt werden, dennoch ist eine umfassende Berücksichtigung der Punkte immer noch 

nicht gegeben. Die persönliche Erfahrung der Verfasserin in der Arbeit bei einem 

freien Träger und in der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen öffentlichen Trägern 

ist die, dass es stark personenabhängig ist, wie diese Ansprüche umgesetzt werden. 

Zudem ist es ausgesprochen personenabhängig, inwieweit Veränderungsmöglichkei-

ten der eigenen Verhaltensweisen oder Einstellungen bzw. Haltungen ausprobiert 

bzw. durchgehalten werden129. Es bedarf in Bezug auf die Haltungen sowohl auf der 

Ebene der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie auch auf der Ebene der Führungs-

kräfte der freien Träger eine Bereitschaft zum Verzicht auf Machtmissbrauch130, zur 

Weiterentwicklung der Organisation des Trägers und zur kontinuierlichen Überprü-

fung und Entwicklung dieser Merkmale. Dies kann auch einem erhöhten Kranken-

stand und einer unerwünschten Fluktuation im Personalbereich präventiv entgegen-

wirken (Anm. d. Verf.). 

                                            
128 möglicherweise einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. der Leitung und einzelner Teamkolleginnen oder Teamkolle-

gen 

129 insbesondere auf der Führungsebene 

130 auf der Ebene der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber den Klientinnen und Klienten. Auf der Leitungsebene gegen-

über den hierarchisch unterstellten Führungskräften und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
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Im folgenden vierten Kapitel soll der Blick auf die praktischen Möglichkeiten gelenkt 

werden, neue Methoden bezüglich der Hilfeplanung nach § 36 KJHG auszuprobieren 

bzw. in den Arbeitsalltag zu Implementieren. 

 

4. Methoden der Hilfeplanung 

Wie auf der Organisationsebene der öffentlichen und freien Träger ein wirksames 

Qualitätsmanagement oder eine wirksame Evaluation dem Erfolg von HzE zuträglich 

ist, so sollte auch während des Prozesses der Hilfeplanung darauf geachtet werden, 

dass dem Aushandlungscharakter nach dem KJHG so gut wie möglich entsprochen 

wird. Es geht dabei um einen gemeinsam gestalteten Hilfeprozess, in dem die Mit-

wirkung und Mitgestaltung durch die beteiligten Adressatinnen und Adressaten einen 

zentralen Stellenwert einnimmt (Bertow, 2002: 45). Somit ist ein wichtiger Punkt der 

Zielbezug der HzE (Merchel, 2006: 102 ff.). Merchel stellt heraus: 

„Gerade bei der Betrachtung der Aufgabe „Zielentwicklung“ mit der Situation und der 

Befindlichkeit, in der sich die unterschiedlichen Akteure befinden, sowie mit der 

Komplexität der methodischen Anforderungen zeigt sich, um welch schwieriges An-

forderungsprofil es bei der Hilfeplanung geht und wie viel Möglichkeiten des partiel-

len Scheiterns in dieser Aufgabe enthalten sind. Hilfeplanung geht mit einer hohen 

Professionalitätsanforderung einher.“ (ebd.: 104). 

Sechs der siebzehn Thesen Schwabes zur Hilfeplanung beziehen sich auf die Ziele, 

die Zielentwicklung, die Zielformulierung und die Zielorientierung (Schwabe, 2008: 33 

ff.). Eine seiner zentralen Aussagen zu diesem Thema lautet: 

„Wenn man möchte, dass AdressatInnen für sie selbst stimmige Ziele formulieren, die zugleich von den engsten Fa-

milienmitgliedern bzw. den beteiligten HelferInnen akzeptiert werden können, und wenn man möchte, dass sie an der 

Umsetzung ihrer Ziele auch konkret arbeiten, bedarf es dazu eines Zielentwicklungsprozesses, 

 der im Hilfeplangespräch beginnen und/oder dort abgeschlossen werden kann. 

 der darüber hinaus in mehreren Vor- und Nachgesprächen angeregt, vertieft und begleitet werden muss. 

 der ein gelungenes Zusammenspiel der Fachkräfte von Jugendamt und Freiem Träger voraussetzt, […]. 

 dessen Ergebnisse durch schriftliche Formulierungen abgesichert und überprüfbar gemacht werden müs-

sen.“ (ebd.: 137 f.) 
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Das folgende Kapitel soll dazu dienen, den Zielentwicklungsprozess genauer zu be-

stimmen. 

 

4.1 Zielentwicklungssysteme 

Schwabe weist darauf hin, dass die im folgenden dargestellten Zielentwicklungssys-

teme nicht nur in Bezug auf das spezifische Verfahren „Hilfeplangespräch nach § 36 

KJHG“ Gültigkeit haben, sondern auch darüber hinaus für die soziale Arbeit relevant 

sind. Das HPG soll eine Schnittstelle bzw. ein Knotenpunkt sein, an dem der Zielent-

wicklungsprozess noch einmal bedacht, besprochen und entschieden wird und ggf. 

Aufgaben delegiert werden. Da die Zielformulierungen in den Hilfeplänen häufig ei-

nen Mangel an Klarheit und Konkretisierung aufweisen131, kann in der Folge auch 

nicht der Grad der Zielerreichung überprüft werden. Zugleich warnt Schwabe davor, 

im Gegenzug in eine Art von „Montage-Pädagogik“ zu verfallen, die die Gefahr birgt, 

einen Behandlungsplan aufzustellen, der genau befolgt wird, der das Kind oder den 

jungen Menschen damit aber zu einem Objekt pädagogischer Bemühungen macht. 

Das, was mit der Planung verbunden ist, nämlich Handlungssicherheit zu vermitteln, 

wird dann zu einem technischen „Abarbeiten“ von Situationen, weil die Grundlage 

der guten, konstruktiven Beziehungsdynamik nicht gegeben ist, die eine negative 

Auswirkung der Vorgabe präventiv verhindert. Planvolle Handlungen benötigen das 

Fundament der angemessenen Mischung von Nähe und Distanz und eine situativ 

gelungene Mischung von Spontanität und dem Einhalten von Regeln. Somit wird ei-

ne Methode mit einer Haltung verbunden (Schwabe, 2008: 137 ff.). Er stellt fest: 

„Planung ist mithin ein Prozess, in dem Ziel-Mittel-Relationen entwickelt, festgelegt 

und organisiert werden.“ (ebd.: 59). Zur Analyse von Zielvorstellungen bietet Schwa-

be die Methode einer Zielematrix an, die aus Zielkern, Motiv- und Mittelkontext be-

steht (ebd.: 60). Die im Folgenden dargestellte Zielematrix bezieht sich auf ein Fall-

beispiel Schwabes bezüglich der Mutter Frau Lang und ihres Sohnes Lukas.132 

 

                                            
131 vgl. auch Bertow, 2002: 48 

132 im Anhang ist diese Abbildung als Abb. 7: Anhang 167, aufgeführt und eine Vorlage einer Zielematrix ist als Abb. 6: Anhang 

166, zu finden 



61 

Abbildung 6: Zielematrix zur Analyse von Zielvorstellungen, Beispiel 

 

(Schwabe, 2008: 61) 

 

Innerhalb der gestrichelten Linie ist der Kern der Zielformulierung hervorgehoben in 

Abgrenzung zum Kontext der Wünsche und Motive und zum Kontext der einzuset-

zenden Mittel und der zuständigen Personen (ebd.). 
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Im Folgenden werden fünf Zielentwicklungssysteme vorgestellt, die dazu beitragen 

können, die systematische Entwicklung von Zielen mit Hilfe einer methodischen An-

leitung zu erreichen. Diese Systeme sorgen dafür, dass die formulierten Ziele auch 

untereinander in einem Zusammenhang stehen und aufeinander aufbauen bzw. von-

einander ableitbar sind. Dadurch werden Ziele, Aufgaben und Handlungen in einen 

stimmigen Zusammenhang gebracht (ebd.: 142). Sie sind leicht verständlich, so dass 

sie ohne größeren Aufwand auf die Praxis zu übertragen sind. Insbesondere die 

komplexe, dynamische Situation eines HPG kann so eher erfolgreich bewältigt wer-

den. Sie erfordern jedoch die kontinuierliche Überprüfung und Bearbeitung (ebd.: 

146). 

 

4.1.1 Konzept der drei Zielebenen nach Schwabe 

Schwabe nimmt an, dass es möglich ist, die Bereitschaft zur Formulierung von Zielen 

bei Adressatinnen und Adressaten zu fördern, indem man sie auf einer bestimmten 

oder verschiedenen Persönlichkeitsebenen anspricht. Diese Persönlichkeitsebenen 

bzw. -anteile werden als kognitive, emotionale und soziale Dimensionen bezeichnet 

oder als rationales, verbal-sprachliches Vermögen einerseits und emotionales, bild-

haftes, kreatives Vermögen andererseits. Die Ziele sollen solche sein, die bei den 

Klientinnen und Klienten Kopf, Herz und Hände ansprechen. Sie sollen dabei mer-

ken, dass sie etwas Wichtiges fühlen, etwas Interessantes denken und auch etwas 

Konkretes tun können. Die in der Abbildung 7133 veranschaulichten drei Ebenen sol-

len für die Adressatin bzw. den Adressaten auf stimmige Weise zusammenkommen: 

die erste Ebene spricht die bedeutsamen Gefühle an, die zweite Ebene die Entwick-

lungsaufgabe und die dritte Ebene das eigene Handeln zur Verwirklichung des Ziels. 

Schwabe gibt zu bedenken, dass das Ziel unfruchtbar zu bleiben droht, wenn eine 

der drei Ebenen nicht beachtet wird. Dementgegen wird das Ziel zum „Motor“, wenn 

die betreffende Person sich auf allen Ebenen eingibt.  

 

                                            
133 siehe auch Anhang, Abb. 8: Anhang 168 
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Abbildung 7: Übersicht über das Konzept der drei Zielebenen 

 

(Schwabe, 2008: 149) 

 

Das Zielentwicklungssystem der drei Ebenen hofft in hohem Maß auf die Mitarbeit 

und Freiwilligkeit der Klientinnen und Klienten, setzt sie aber nicht voraus. Eher wird 

davon ausgegangen, dass Freiwilligkeit und Mitarbeit erst einmal nicht oder nur teil-

weise vorhanden sind, sich aber im Verlauf des Hilfeprozesses entwickeln (ebd.: 148 

ff.) 134. Schwabe weist auf das „Konzept der stellvertretenden Deutung“ nach 

Oevermann hin, wonach die Klientinnen und Klienten ihre Lebenssituation und die 

erschwerenden Belastungen oft nicht durchschauen und deshalb auf Deutungen und 

Anregungen von außen angewiesen sind. Diese sollen verständlich formuliert wer-

den, aber nicht in der Weise, dass sie von den Adressatinnen und Adressaten als 

                                            
134 siehe auch Anhang, Abb. 9: Anhang 169. Dort wird das Drei-Ebenen-Modell noch einmal anhand eines Beispiels vorgestellt, 

allerdings wird die Wirkungsweise anders als in Abbildung 8 verdeutlicht. Der Weg der Zielentwicklung und -erreichung ist 

derselbe. Im Anhang wird als Abb. 10: Anhang 170, ein Dokumentationsbogen für die Praxis bezüglich dieses Modells angebo-

ten 
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harmlos oder belanglos eingeschätzt werden. Sind die damit verbundenen Bedeu-

tungswelten nicht zu erfassen, bleiben sie unverständlich und werden zurückgewie-

sen. Greifen sie zu tief und decken unbewusste Zusammenhänge und „Lebenslügen“ 

auf, werden sie als zu schmerzvoll zurückgewiesen. Zunächst ist es offen, ob eine 

Deutung eine nützliche Intervention oder einen „Übergriff“ darstellt. Deutungen sind 

in der sozialen Arbeit riskant und unverzichtbar zugleich (ebd.: 180 f.). Insbesondere 

bei Adressatinnen und Adressaten von Hilfen nach §§ 27, 34 KJHG geht es nicht nur 

um die Entwicklung und Realisierung individueller Zielperspektiven, sondern auch um 

die Etablierung und Durchsetzung von Verhaltensregeln und -standards, die sich aus 

dem Zusammenleben in einem Mehr-Personen-Kontext ergeben. Diese sind den 

Kindern und Jugendlichen zwar nützlich, werden von ihnen aber in der Regel nicht 

als eigene Ziele oder eigene Bedürfnisse erlebt. Somit müssen sie von den Fachleu-

ten eingefordert werden, werden aber nicht immer von den Hilfeempfängerinnen und 

Hilfeempfängern durch freiwilliges Zustimmen oder mit eigenem Dazutun abgesi-

chert. Es handelt sich dann um Fremdziele, nicht um Eigenziele. Bei der Hilfeplanung 

ist darauf zu achten, dass es neben Fremdzielen auch immer genügend Eigenziele 

gibt. Das Hilfekonzept muss sonst revidiert werden, „[…], da es nicht gelingen wird, 

jemanden irgendwohin verändern zu wollen, wohin er nicht (zumindest teilweise 

auch) selbst gelangen will“. (ebd.: 150). 

 

4.1.2 Transformation von Er/Sie-Zielen und Dekonstruktion von Fremdzielen  

          nach Schwabe 

Das folgende System arbeitet mit den sozialen Implikationen von Sprechakten. Die 

Sprechakte beziehen sich in diesem Zusammenhang auf Zielformulierungen, die als 

„Ich-Ziele“, „Er- oder Sie-Ziele“ oder „Wir-Ziele“ formuliert werden können. Die Ziele 

werden somit entweder von jemandem für sich, für jemand anderen oder andere, 

oder für sich und andere definiert (Schwabe, 2008: 242). Nach Brandom ist es be-

züglich aller drei Möglichkeiten der Sprecher bzw. die Sprecherin, der bzw. die aktiv 

Ziele formuliert (Brandom, 2000; nach Schwabe, 2008: 242). Bei der Hilfeplanung 

gibt es dagegen auch ein Gegenüber, wodurch die Zielformulierungen gehört und 

eingeordnet werden. Dabei geht es dann um die Zustimmung oder Ablehnung der 

Ziele durch das Gegenüber. Die Ziele werden in unterschiedlichem Maß als Eigen- 
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oder Fremdziele erlebt. Fremdziele zeichnen sich durch das Thematisieren von Ziel-

vorstellungen anderer aus. Sie werden erwogen, bezweifelt oder zurückgewiesen. 

„Er- oder Sie-Ziele“ sind daran erkennbar, dass Ziele formuliert und an jemand ande-

ren adressiert werden. Ablehnungen beziehen sich auf ein Fremdziel oder auf das 

Formulieren von Zielen generell. Durch die professionellen Beteiligten werden die 

damit verbundenen sozialen Implikationen wahrgenommen. Daraufhin kann versucht 

werden, bei den Adressatinnen und Adressaten Transformations- bzw. Dekonstrukti-

onsprozesse anzuregen. Diese sollen ungünstige Zielformulierungen bzw. Einord-

nungen hinterfragen und „auf den Prüfstand stellen“. Dadurch können eher ungeeig-

nete „Er- bzw. Sie-Ziele“ wie auch Fremdziele verändert und in günstigere „Ich- oder 

Wir-Ziele“ bzw. in Eigenziele oder akzeptable Mischformen von Fremd- und Eigenzie-

len umgewandelt werden. Wichtig ist es, dass die Professionellen alles Gesagte auf-

greifen, was die Betroffenen äußern, um mit ihnen zusammen tragfähige Ziele zu 

erarbeiten (Schwabe, 2008: 242 ff.). Schwabe regt an: „Die Kunst besteht darin, jede 

„auch noch so schräge“ Zielformulierung aufmerksam zu hören, neugierig zu unter-

suchen und für einen Zielentwicklungsprozess zu nutzen.“ (Schwabe, 2008: 244). Bei 

der Transformation von „Er- oder Sie-Zielen“ in „Ich- oder Wir-Ziele“ geht es nicht 

lediglich um eine Umformulierung, sondern insbesondere darum, einen inneren Pro-

zess anzuregen, der andere Zielformulierungen möglich macht. Diese veränderten 

Zielformulierungen müssen als stimmig erlebt werden, um eine Basis für Verhaltens-

änderungen darstellen zu können. Der Anspruch dieser Methode ist es, die Adressa-

tinnen und Adressaten anzuregen, auf eine für sie passende Weise aktiv zu werden. 

Mit der veränderten Zielformulierung ist nicht nur eine Steigerung der Eigenbeteili-

gung der Betroffenen verbunden, sondern sie geht vielfach einher mit dem Bewusst-

sein bzw. der Definition, dem Hilfesystem zugehörig zu sein, ein wichtiger Bestandteil 

davon zu sein, weshalb das eigene Engagement für den Hilfeprozess von Bedeutung 

ist (Schwabe, 2008: 263). Bei der Vorlage des Zielebogens für das Transformations-

modell135 wird ausgehend vom „Er- oder Sie-Ziel“ eine Transformation in ein „Ich-

Ziel“ und in ein „Wir-Ziel“ vorgegeben. Zudem wird die Person, die das „Er- oder Sie-

Ziel“ formuliert hat, in einem ersten Schritt aufgefordert, darüber nachzudenken, wo-

zu sie bereit oder nicht bereit ist, sich in Bezug auf eine Transformation einzugeben, 

welche Bedingungen und welche Unterstützung dazu nötig sind. Ebenso sollen offe-

                                            
135 im Anhang, Abb. 11: Anhang 171, wird die Vorlage für einen Zielebogen für das Transformationsmodell angeboten 
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ne und strittige Bereiche definiert werden, sowie die zukünftige Planung der Weiter-

bearbeitung dokumentiert werden (Schwabe, 2008: 244 ff.). 

 

4.1.3 Die S.M.A.R.T.-Kriterien nach Heiner 

Die S.M.A.R.T.-Kriterien bzw. die S.M.A.R.T.-„Checkliste“ besteht aus fünf Prüfkrite-

rien, die dazu dienen sollen, Ziele möglichst nachhaltig und aus mehreren Perspekti-

ven heraus zu formulieren. Die fünf Buchstaben stehen für einen jeweils anderen 

Aspekt der Zielformulierung: 

o S für spezifisch bzw. konkret: Das Ziel sollte so konkret wie mög-

lich auf die Verhaltensweisen bezogen werden, die getan werden 

bzw. verändert werden sollen. 

o M für messbar bzw. überprüfbar: Die Zielformulierung sollte der 

Vollständigkeit halber erklären, auf welche Weise die Bearbeitung 

des Ziels bzw. die Zielerreichung überprüft werden kann und soll. 

o A für akzeptiert bzw. ausgehandelt: Es ist mit den Adressatinnen 

und Adressaten zu prüfen, ob die Zielformulierung von allen Beteilig-

ten, insbesondere von den Betroffenen, akzeptiert wird; anderenfalls 

sollten weitere Aushandlungsprozesse stattfinden. 

o R für realistisch: Es sollte mit den Adressatinnen und Adressaten 

geprüft werden, was sie von anderen erwarten oder was sie sich 

selbst vorgenommen haben. Es sollte zudem geprüft werden, ob die 

Ressourcen und Kompetenzen der jetzigen Situation ausreichend 

sind und ob die momentan zur Verfügung stehende Unterstützung 

durch die verfügten Betreuungsstunden angemessen ist. Die Erwar-

tung der Zielerreichung sollte nach der Modifizierung zwei Drittel er-

reichen. 

o T für terminiert bzw. zeitlich definiert: Es ist darauf zu achten, dass 

die zeitlich relevanten Dimensionen klar definiert werden und über 

betreffende Zeiträume und Fristen nach Möglichkeit Einigkeit be-

steht. 
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Wenn die o. g. einzelnen Kriterien zur Zielentwicklung im Prozess nacheinander an-

gewendet werden, erhält man dadurch Zielformulierungen, die allen Beteiligten ver-

mitteln, worum es in der Hilfe gehen und was im Verlauf bewegt werden soll. Die 

Reihenfolge der Kriterien muss in der Ausgestaltung nicht eingehalten werden, es 

sollen aber alle Kriterien bearbeitet werden. Auch durch diese Methode wird die Iden-

tifikation der Adressatinnen und Adressaten mit der Hilfe und den Zielen gefördert. 

Das Verfahren ist gut anwendbar. Eine entsprechende Haltung und eine phantasie-

volle Gesprächsführung sind dem Hilfeprozess unter Anwendung dieser Methode 

zuträglich. Anfangs wurden die S.M.A.R.T.-Kriterien überwiegend auf schriftliche Ziel-

formulierungen bezogen, mittlerweile ist jedoch auch die mündliche Erarbeitung bzw. 

Entwicklung von Zielen erfolgreich erprobt (Schwabe, 2008: 278 ff.). Bei der Vorlage 

für ein Zieleformular für das S.M.A.R.T.-Modell wird vorgeschlagen, ein Ziel und zwei 

bis drei Unterziele zu dokumentieren. Davon ausgehend werden in fünf Schritten die 

S.M.A.R.T.-Kriterien auf das Ziel bzw. die Unterziele bezogen und ausformuliert. Die-

se Abfolge des Verfahrens wird für jedes weitere Ziel samt seinen Unterzielen ange-

raten (Schwabe, 2008: 279 ff.).136 

 

4.1.4 Das 5-Schritte-Modell nach von Spiegel 

Bei dem 5-Schritte-Zielentwicklungssystem handelt es sich um ein mehrstufiges 

kommunikatives Aushandlungsverfahren, dessen Zwischenschritte systematisch do-

kumentiert werden. Es ist ein elaboriertes und in sich stringentes Verfahren, bei dem 

o die verschiedenen Perspektiven der Adressatinnen und Adressaten gegen-

übergestellt werden; 

o Konsens- und Dissensziele unterschieden werden; 

o Ziele mit Hilfe einer Checkliste zur Zielformulierung geprüft, ergänzt und ver-

ändert werden; 

o Indikatoren für die Erreichung von Handlungszielen als ergebnisbezogene 

Operationalisierung entwickelt werden; 

                                            
136 im Anhang, Abb. 12: Anhang 172, wird eine Vorlage für ein Zieleformular für das S.M.A.R.T.-Modell angeboten 
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o eine Umsetzung in Handlungsschritte als prozessbezogene 

Operationalisierung erfolgt. 

Diese o. g. fünf Schritte werden üblicherweise nicht gleichzeitig bearbeitet. Teilweise 

müssen die Schritte bzw. Aufgaben „ausgelagert“ bzw. delegiert werden; die jeweili-

ge Anforderung wird dann von der Fachkraft des Jugendamtes, des freien Trägers 

oder von der Adressatin bzw. dem Adressaten bearbeitet.  

Für dieses Zielentwicklungssystem gilt die Zieldefinition von Beywl/Schepp-Winter 

(1999) mit der Unterscheidung in  

o Wirkungsziele: Dies sind erwünschte Zustände, die am Ende der Hilfe erreicht 

sein sollten. Sie stellen die Leitlinien für den Prozess der Hilfeplanung dar. 

o Handlungsziele: Sie sind erwünschte Zustände bzw. förderliche Arrange-

ments, die als Voraussetzung für die Erreichung der Wirkungsziele gesehen 

werden. 

o Handlungsschritte: Das sind Vorgänge, die von den am Hilfeprozess Beteilig-

ten umgesetzt werden, um dem Ziel näher zu kommen. 

Es wird darauf hin gewiesen, dass die Zuordnung von Wirkungs- und Handlungszie-

len nicht immer eindeutig möglich ist (Schwabe, 2008: 292 ff.). 

Im Anhang, Abbildung 13, werden Vorlagen für fünf Arbeitsbögen für das 5-Schritte-

Modell angeboten (Schwabe, 2008: CD: Anhang 173-177). 

Der erste der fünf Arbeitsbögen gibt Raum für die Dokumentation der unterschiedli-

chen Perspektiven der Beteiligten. Dabei werden die Ausgangssituation, die Ände-

rungsperspektiven und das Ziel betrachtet. Bogen zwei lenkt den Blick auf die Ziele 

mit Konsens und Dissens. In einem weiteren Schritt soll dokumentiert werden, wie 

mit dem Strittigen weiter umgegangen werden soll. Bogen drei dient zur Formulie-

rung der Konsensziele und deren Umsetzung. Dabei werden explizit die Mittel und 

Methoden und die Handlungsschritte aufgenommen, die angewendet bzw. ausge-

führt werden sollen. Eine Terminierung ist in dem Zusammenhang vorgesehen. Der 

vierte Bogen bezieht sich auf eine ergebnisbezogene Operationalisierung bei der 

durchgedacht werden soll, wie es wäre, wenn das Ziel bzw. die Ziele erreicht worden 

sind. Bogen fünf nimmt die prozessbezogene Operationalisierung in den Blick. Dabei 
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wird dokumentiert, was die unterschiedlich Beteiligten dazu tun wollen, sich bereit 

erklären oder tun werden, um das betreffende Handlungsziel oder mehrere Hand-

lungsziele zu erreichen. Im Vorwege werden die Handlungsziele den Wirkungszielen 

zugeordnet. 

Schwabe merkt an, dass es bei diesem Zielentwicklungsmodell besonders darauf 

ankommt, dass den Adressatinnen und Adressaten die Terminologie des Systems 

verdeutlicht wird, damit eine Verbindung zwischen der Lebenswelt der betroffenen 

Beteiligten und dem genutzten Zielentwicklungssystem geschaffen wird (Schwabe, 

2008: 306). 

 

4.1.5 Fallentwicklungssystem und 7-W-Schema nach Adler 

Das Fallentwicklungssystem nach Adler (1998) versucht, die Hilfeplanung insgesamt 

zu strukturieren. Dazu werden acht thematische Module bzw. „Meilensteine“ angebo-

ten:  

o Analyse des Kindes 

o Analyse der Eltern und des Umfeldes 

o Beratungsprozess 

o Datenerhebung 

o Erarbeitung einer Analyse und Indikation 

o Auswahl der Hilfe aus dem Leistungsspektrum der HzE 

o Vorbereitung der Hilfe und schriftliche Hilfeplanung 

o Durchführung 

Zu den o. g. Punkten werden theoretische Ausführungen und praktische Vorschläge 

vorgestellt. (Schwabe, 2008: 307). 
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Bei dem 7-W-Schema nach Adler geht es um sieben „W“-Fragen, die die Professio-

nellen dabei unterstützen sollen, die eigene Fallkonstruktion systematisch voranzu-

treiben und auf einem Arbeitsbogen137 in sieben Spalten darzustellen: 

o Warum? Dabei geht es um die Beschreibung einer Bedarfsanalyse. In einer  

weiteren Spalte wird die Frage nach dem Bezug zu bzw. Zusammenhang mit  

den Problemen und Symptomen gestellt. 

o Wozu? Diese Frage nimmt das Ziel in den Blick. 

o Was? Wer? Wo? Diese Fragen beziehen sich auf die Hilfe- bzw. Unterstüt-

zungsformen. 

o Wann? Diese Spalte bezieht sich auf die zeitliche Frage. 

o Wie genau? Hier ist eine Konkretisierung vorgesehen. Zuletzt wird eine Spalte 

für Sonstiges, Risiken und Kooperationen usw. für Unklares, Ambivalenzen 

und Befürchtungen angeboten. 

Schwabe ermuntert, die Spaltentrennung bei Bedarf aufzuheben, da z. T. dieselben 

Hilfeleistungen in Frage kommen. Er regt zudem an, dass den Adressatinnen und 

Adressaten nach jedem HPG ein ausgefüllter Bogen ausgehändigt wird, damit der 

Verlauf bzw. die Veränderung von ihnen besser mit verfolgt und nachvollzogen wer-

den kann (Schwabe, 2008: 309 ff.). 

 

4.2 Qualitätsstandards bei der Hilfeplanung nach Schwabe 

In einem als Kapitel 7 aufgeführten Teil der Ausführungen Schwabes geht es um die 

Qualitätsstandards bei der Hilfeplanung. Leider ist dieses Kapitel nicht Teil der Litera-

tur, für die es aufgeführt ist. Es befindet sich im Anhang auf der zugehörigen CD je-

doch eine hilfreiche Zusammenstellung bezüglich einer Aufzählung von sechs Stan-

                                            
137 im Anhang, Abb. 14: Anhang 178, wird eine Vorlage für die Hilfeplanung nach dem 7-W-Schema angeboten 
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dards, die bei der Hilfeplanung nach Schwabe berücksichtigt werden sollten (Schwa-

be, 2008: Inhaltsverzeichnis – CD).138 

Der erste Bogen, Tabelle 1, stellt eine Zusammenfassung bzw. allgemeine Übersicht 

bezüglich der Standards, Kriterien und Indikatoren dar. Dort werden sechs Qualitäts-

standards bei der Hilfeplanung genannt: 

o „Partizipation der AdressatInnen 

o Zielorientierung 

o Kooperation 1: Kooperation der Fachkräfte von öffentlichem und freiem Träger 

o Kooperation 2: Verbindlichkeit bei Absprachen und Erledigung von Aufgaben 

o Kooperation 3: Fachlichkeit und Transparenz 

o Nützlichkeit/Gebrauchswert“. (Schwabe, 2008: CD: Tabelle 1) 

Zudem werden drei Spalten für mögliche Kriterien aufgeführt: 

o im HPG 

o im Hilfeplanprotokoll 

o im HzE-Prozess 

Diese Spalten werden in Bezug auf die dargestellten Kriterien erklärt. 

Auf den nachfolgenden sechs Bögen werden die jeweiligen Qualitätsstandards ein-

zeln aufgeführt und mit den oben vorgestellten drei Kriterien in Beziehung gesetzt. 

Diese o. g. summarische Auflistung kann für die Fachkräfte in der Praxis unterstüt-

zend sein bezüglich der Selbstevaluation und bezüglich der Überprüfung von Teil-

schritten oder der Gesamtheit eines Hilfeplanungsprozesses. Auch kann sie bezüg-

lich der unterschiedlichen aufgeführten Punkte eine Anregung darstellen, die gefor-

derte Haltung des Aushandlungscharakters des KJHG, insbesondere des § 36 

KJHG, einzunehmen (Anm. d. Verf.). 

 
                                            
138 im Anhang, Abb. 15: Anhang 179-182, werden sieben Tabellen zur Übersicht über Qualitätsstandards nach Schwabe aufge-

führt 
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4.3 Fazit 

Alle oben aufgeführten Zielentwicklungssysteme dienen einem Zielentwicklungspro-

zess, der darauf ausgerichtet ist, dass die Adressatinnen und Adressaten für sich 

stimmige Ziele entwickeln, diese mittragen und mit bearbeiten. Zudem geben sie 

dem Entwicklungspotential der Adressatinnen und Adressaten Raum und unterstüt-

zen somit die Forderung des KJHG, die Partizipation der Betroffenen zu realisieren. 

Die Zielentwicklungssysteme sind operationalisierbar und ermöglichen somit in der 

Anwendung eine kontinuierliche Überprüfung und Auswertung der im Hilfeplanungs-

prozess benannten Ziele. Aufgrund der vielfachen Möglichkeit des Kombinierens der 

unterschiedlichen Systeme kann auch der Dynamik in der Hilfeplanung und der Pas-

sung der Individualität der Adressatinnen und Adressaten entsprochen werden. Ein 

wesentlicher Anspruch an die beteiligten professionellen Fachkräfte ist die Notwen-

digkeit, die Zielentwicklungssysteme den Betroffenen in ihren Teilschritten verständ-

lich zu machen und damit eine Teilhabe der Adressatinnen und Adressaten an der 

Zielentwicklung zu ermöglichen. Der Anspruch des KJHG gemäß § 36 bezüglich der 

Teilhabe der Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger und der Kooperation der pro-

fessionellen Fachkräfte wird durch die Formulierung von Qualitätsstandards nach 

Schwabe wesentlich in den Blick genommen. Die Berücksichtigung der Zielorientie-

rung und der Nützlichkeitseinschätzung des Hilfeverlaufs dienen ebenfalls der Ver-

besserung der Hilfeplanung nach § 36 KJHG (Anm. d. Verf.). 

 

5. Schlussbetrachtung 

Die Hilfeplanung gemäß § 36 KJHG ist mit vielfältigen fachlichen Herausforderungen 

verbunden, die hohe Anforderungen an professionelle Kräfte im sozialen Bereich auf 

der Ebene der individuellen fachlichen Kompetenz und der Qualifizierung richten. Sie 

implizieren zugleich die Notwendigkeit der Bewertung und Weiterentwicklung der Or-

ganisationsgestaltung der öffentlichen Träger. Aufgrund der Ausgestaltung der Hilfe-

planung ist zu erkennen, ob und wie die vom KJHG eingeleiteten Veränderungen im 

Alltag der Jugendhilfe implementiert worden sind oder nicht. Da die Hilfeplanung das 

bestimmende Thema in der Kinder- und Jugendhilfe darstellt, hat das Jugendamt zu 

gewährleisten, dass die in § 36 KJHG enthaltenen Verfahrenselemente verlässlich 

umgesetzt werden. Dazu ist durch die Leitungskräfte in den Jugendämtern darauf zu 
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achten, dass die Ausführungen der „Arbeitshilfe zur Hilfeplanung“ des Amtes für Ju-

gend zur verlässlichen Anwendung kommen, da sie eine gute Hilfe und einen siche-

ren Leitfaden in der Arbeit darstellen. Fast zehn Jahre nach der Ausgabe der Ar-

beitshilfe sollte eine Überarbeitung und Fortführung derselben erfolgen, wie derzeit 

angekündigt, um ihre Anwendung in der fachlichen Praxis wieder mehr zu propagie-

ren. Da gerade im sozialen Bereich eine große Fluktuation zu verzeichnen ist, 

scheint es umso notwendiger, dass unerfahrene Fachkräfte und solche aus anderen 

Arbeitsgebieten sorgfältig in ihren neuen Aufgabenbereich eingearbeitet werden. Die 

an der Hilfeplanung beteiligten freien Träger haben gleichwohl den Auftrag, im Rah-

men ihrer Mitwirkung an dem Hilfeplanungsprozess den Anforderungen des § 36 

KJHG gerecht zu werden. Ihnen obliegt ebenfalls eine große Verantwortung bezüg-

lich des Gelingens eines Hilfeprozesses. Bezüglich der Zielentwicklung in den Hilfen 

können sie durch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entscheidenden Einfluss 

nehmen. Neue Methoden sollten ausprobiert und diskutiert werden. Somit wird auch 

die Überprüfbarkeit des Hilfeprozesses verbessert. Das Partizipationspostulat des 

KJHG sollte verstärkt in den Blick genommen und versucht werden. Aufgrund der 

Bestimmungen des § 8 a KJHG Abs. 1 und 2 ist den freien Trägern in hohem Maß 

Mitverantwortung für die ihnen übertragenen Hilfen zugesprochen. Es ist von ent-

scheidender Bedeutung, dass sowohl die Fachkräfte der freien wie auch die der öf-

fentlichen Träger auf den unterschiedlichen Organisationsebenen ihre Haltungen und 

Organisationsstrukturen kontinuierlich überprüfen bzw. in Frage stellen und weiter-

entwickeln, damit der Anspruch des „neuen“ KJHG realisiert wird und nicht aufgrund 

schwieriger Rahmenbedingungen, mangelnder Kenntnis oder mangelnder Motivation 

der Professionellen „auf der Strecke“ bleibt. Es bedarf in Bezug auf die Haltungen der 

Fachkräfte die Bereitschaft zur konstruktiven Zusammenarbeit, zum kontinuierlichen 

Austausch, zur Offenheit und Fehlerfreundlichkeit und zur Wertschätzung des jewei-

ligen Gegenübers, ob Fachkraft oder Hilfeempfängerin bzw. Hilfeempfänger. Bei 

Schwächen in diesen Punkten kommt es mit hoher Wahrscheinlichkeit zu negativen 

Auswirkungen auf die gesamte Hilfeplanung, wenn keine adäquate, zeitnahe Bear-

beitung der Defizite erfolgt. Starke Führungskräfte sind gefordert, um Schwächen 

nachhaltig zu beseitigen, wenn Veränderungen bezüglich persönlicher Haltungen 

oder der Organisationsstrukturen zu erreichen sind. Dazu gibt es mittlerweile eine 

Fülle von Methoden und Ansätzen im sozialen Qualitätsmanagement. Die in der vor-

liegenden Arbeit dargestellten Beispiele sollen einen Einblick geben in die bestehen-
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den Möglichkeiten. Allen ist es implizit zuzuschreiben, dass es mit Anstrengung, 

Aufwand und Ausdauer verbunden ist, sie eventuell einmalig oder auch kontinuierlich 

anzuwenden bzw. umzusetzen. Der Ertrag des Einsatzes ist jedoch in dem Maß loh-

nend, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Bereitschaft eingeben, an der 

Weiterentwicklung ihrer Professionalität oder der Weiterentwicklung der Organisation 

mitzuwirken, in der sie beschäftigt sind. In der Verantwortung der jeweiligen Organi-

sation liegt es, dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter- und Kundenorientierung einge-

führt und gepflegt wird. Nur dann wird eine Organisation langfristig auf dem immer 

heftiger umkämpften „sozialen Markt“ bestehen können (Anm. d. V.). 
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Abb. 2: Phase 1 des Hilfeplanungsprozesses 
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Abb. 3: Phase 2 des Hilfeplanungsprozesses 

 

 

 

(Schwabe, 2008: 18) 



Anhang 164 

Abb. 4: Phase 3 des Hilfeplanungsprozesses 
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Abb. 5: Phase 4 des Hilfeplanungsprozesses 
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Abb. 6: Zielematrix zur Analyse von Zielvorstellungen, Vorlage 

 

 

(Schwabe, 2008: CD. Materialien und Vorlagen. Kap. 2) 

 



Anhang 167 

Abb. 7: Zielematrix zur Analyse von Zielvorstellungen, Beispiel 
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Abb. 8: Übersicht über das Konzept der drei Zielebenen 
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Abb. 9: Drei-Ebenen-Modell, Überblick 
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Abb. 10: Drei-Ebenen-Modell, Dokumentationsbogen 
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Abb. 11: Hilfeplanung nach dem Transformationsmodell,  

Vorlage Zielebogen 
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Abb. 12: Das S.M.A.R.T.-Modell, Zielformular 
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Abb. 13: Arbeitsbogen 1-5 für das 5-Schritte-Modell nach von Spiegel 
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Abb. 14: Hilfeplanung nach dem 7-W-Schema nach Adler 
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Abb. 15: Tabelle 1-7 für Qualitätsstandards in der Hilfeplanung 
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